
WieMkilerZeitmm
Kreuzband 15 M olerielishrl. MUlT W W WS  m M W W W V Ü Ä 8  Wä WWW W W DcuIIchland»0 i, Ausland 40 4 .

*bh°b VkzngSprcis:
a£ * « °noll . 70 i,  eiertet ). ä.10M
u,.“ri0 kiSger und Agenturen:

'°"°n. 80 4 , olcrtdi . 2.40 M
fret ins HauS.

die Post: Monatl. 1 M,
0 M lohne Bestellgebühr).' >erte».

Rheinischer Kurier
Mittelrheinische Zeitung.

Verlag und Redaktion: Nikolasstratze 11. Filiale : Mauritmsstratz « 1L

«nzelgcnprelle:
Die Kolonelzeilein Wiesbaden 20

Deutschland00 i, Ausland 40 4,
Die Reklamezelle1.50 M,

Anzeigen-Avnahme:
Kür Abendausgabebis I Uhr mittags,
Morgenausgabe bi» 7 Uhr abcndS.

Fernsprecher!
Inserate und Abonnement! Nr. ISO,
Redaktion: Sir. ISO; Verlag: Nr. 810.

391 Abend-Ausgabe. Montag . 3* August 1914* 68. Jahrgang.

Beginn des deutschen Krieges.
Es werden in Wiesbaden falsche Gerüchte verbreitet,

^  urit der Person des Obersten des 80. Jnfanterieregi-
t tttt® ^ r̂bindnng gebracht werden. Es hciszt, der Oberst
^ c keinem Regiment die amtliche Mitteilung gemacht,
' °ban habe Rußland den Krieg erklärt und
^ ° 'icrreich habe in Risch den serbischen Hof
. ' 20 000 Serben gefangen.  Wir sind ermächtigt.
feittierkläre«, daß der Oberst weder seinem Regiment, noch
>»e k* ®^'ä‘ crett  etwas Derartiges mitgcteilt babe. Es
loi ^ überhaupt die tollsten und dümmsten Geschichte»

und geglaubt ! Das Publikum mühte selbst
bei * ***** üben und sich an der Weiteroerbreitnng nicht
" " l'geu.

" * *

sAWk guftfaöräeuge in SütiMWanl).
~ Berlin , 2. Aug.

öer Slacht zum 2. August wurde ein feindliches Luft-
brJ ftuf öer Fahrt von Kerprich (in Lothringen) nach Jln-

beobachtet.
^anzösisches Flugzeug wurde bei Wesel hcrunter-

Abgcschosiene französische Flieger.
Münster a. St ., Mannheim , Lndwiash-ifen

"L? französische Flieger gesichtet und
und

abgc,

^ Eine Warnung.
^ctzer Generalkommando  erläht eine Be-

drzKochung , da in der Nacht zum 2. August Tclephon-
be£ ».Zerschnitten  worden sind. Wer in der Nähe

Octroffen werde, werde vor das Kriegsgericht
fof0 * bei der Beschädigung abgefaht werde, werde
Itt 5 ** erschossen.  Man werde sich an die Gemeinde,

ctt  Nähe die Beschädigung geschehen sei, halten.

cy Standrechtlich erschossen.
* #! »« Nacht vom 1.  zum 2. August machten ein Cochemcr

" und Sohn den Versuch, den Cochemcr
c 1 *« sprengen.  Dies mißlang jedoch. Beide

cn  erschossen.

^»We Amen in MIM rinne« .
’nit ^ 1 Bataillon des Infanterie -Regiments Nr . 135
^cBintpV ^Kschiucngewehr -Kampaguie nud das Ularrcn-
0cr «E*1* ^ r’ 1 ^ CU<C borgen in Kalisch ein-

Verhaftung von Müssen.
Berlin , 3. Aug. (Tel .)

Î icrf n.ÛC gestrigen Tages wurde von der Krimi-
*ft jj Verhaftungen zahlreicher hier lcbeu-

U.' f c n  vvrgenommcn , die sich verdächtig gemacht
üch nicht genügend ausweisen konnten. Am

’tiSfjj. ar  bereits das Gefängnis des Berliner Polizei-
ln ’ t Inhaftierten überfüllt . In der

handelt es sich um Russen, die ihrer Mili-
!*ü91  , l ^ i in ihrem Vaterland n o ch nicht g e-
"iijj  i’ c n. Sie werden bei uns als Kricgsge-

!| e bleiben und nach Spandau überführt werden.
eisung der Deutschen aus Fraukreich.

^ r ü ss k>l eingetroffenc Deutsche behaupten, daß
z,v̂ ^ ^utsche aus Frankreich auSgewiesen würden,

^ einer Frist von vierundzwanzig Stunden,
c Um Mitternacht ablanfe.

P t. Gervais  wurden nach Bekanntgabe der
üz Üb» ^ie dort in Stellung befndlichen deutschen
^leit Jetl  a u s g e iv i c sc n. Man gab ihnen sicheres

s»! B

Rumänische Mobilmachung.

t* ; r

Berlin , 8. Slug,
crnng Rumäniens steht unmittelbar be-

I ^ hj„̂ Lok.-Zlnz.", der diese Meldung bringt,
oU, daß öiefc Maßnahme des Donau -Königreiches

^ MobUisic:
"Bert.

b'u " ..
% Charolter trage und keine Spitze gegen

^Ungarn und seine Allicrten habe.

, »«r^ Aslehrkr Karl AiiUiing Wer den Krieg.
^ ĉlüs"^" ^ ' ^ ,en  Ansehen als Lehrer des öffeut-

der in der gesamten Kulturwelt fest begründet ist,
c »Fr . Ztg." um eine Aeußerung über die Frage

ersucht worden: Muß Rußland Serbien unter-
stützen?  Der Rcchtslchrer hat darauf folgendes geant¬
wortet : Alle völkerrechtlichen Verträge beruhen aus der
völkerrechtlichen Loyalität . Ein Staat , der unerhörte Ver¬
brechen gegen einen Nachbarstaat geflissentlich unterstützt,
verwirkt nicht nur durch groben Bruch des Völkerrechts
jeden vertragsmäßigen Anspruch auf Unterstützung gegen
den verbrecherisch angegriffenen Staat , sondern seine
Helfer würden den politischen Mord vertei¬
digen.

1868  Kriegsttauungen in Groß-Aerlio.
Berlin , 3.  Aug.

Eine Umfrage bei der Stadt und Stadtgemeinden
Groß-Berlins hat ergeben, daß am Samstag und
Sonntag  schätzungsweise 1800 Kriegstrannngen voll¬
zogen worden sind. Jedes der 20 Standesämter der Stadt
Berlin chatte durchschnittlich S0 Trauungen vorzunehmen.
Auf die Stadt Berlin selbst entfallen rund 1000 Trau¬
ungen.

Gnadenerlaß des Kaisers.
Das Armceverordnungsblatt veröffentlicht folgenden

Gnadenerlaß:
Ich will allen Personen des aktiven Heeres, der aktiven

Marine und der Schutztruppen, vom Feldwebel (Wa^ tmei-
ster) oder Deckoffizier abwärts und allen unteren Militär¬
beamten des Heeres, der Marine nnd der Schutztruppe, so¬
weit nicht einem der hohen Bunbessürsten das Begnadi¬
gungsrecht znsteht, die gegen sic von Militärbefehlshabern
oder von Militärgerichten des preußischen Kontingents,
vom Gonverncmentsgericht Ulm, sowie von preußischen
Gerichten nnd Verwaltungsbehörden verhängten Geld-
und Freiheitsstrafen bezw. den noch nicht vollstreckten Teil
derselben aus Gnade erlassen, sofern

a) die lediglich wegen militärischer Verbrechen oder
Vergehen ihnen auferlcgte Strafe insgesamt 5 Jahre

b) die lediglich wegen gemeiner Verbrechen. Vergehen
oder Ucbertretungen ihnen an erster Stelle und an Stelle
der Geldstrafe auferlegte Freiheitsstrafe insgesamt 1 Jahr,

e) beim Zusammentreffen militärischer und gemeiner
Verfehlungen , die wegen letzterer verhängte oder in Ansatz
gebrachte Freiheitsstrafe ein Jahr , die Freiheitsstrafe ins¬
gesamt fünf Jahre nicht übersteigt.

Ausgeschlossen von der Begnadigung sollen jedoch die-
jenigen Personen sein,

1. welche unter der Wirkung von Ehrenstrafen stehen,
2. welche wegen eines mit dem Verlust der bürgerlichen

Ehrenrechte bedrohten Verbrechens oder Vergehens ver¬
urteilt worden sind, auch wenn auf die Ehrenstrafe nicht er¬
kannt worden ist,

8. welche wahrend der Strafverbüßung , sofern diese be¬
reits begonnen hat oder während einer vornngegangencn
Untersuchungshaft sich schlecht geführt haben. Auf Personen
des Beurlaubtenstandes vom Fclüivebcl (Wachtmeister) ober
Deckoffizier abwärts findet vorstehende Ordre entsprechende
Anwendung, sofern sie aus Anlaß der gegenwärtigen Nkobil-
machung einberufen werden und zur Einstellung gelangen.

Dis Aufgaberr vss MeichsLags.
Dem Reichstag wirb bei seinem Zusammentritt am

Dienstag eine Anzahl von Gesetzentwürfen vorgelegt wer¬
den, deren schleunige Verabschiedung durch die kriegerischen
Ereignisse geboten ist, betreffend Nachrichten finanzieller,
rechtlicher und wirtschaftlicher Art . Bor allen Dingen wird
der Reichskanzler ermächtigt werden müffcn, zur Bestrei¬
tung deS Kriegsbedarfs  nach dem Verbrauch der ver¬
fügbaren Summen weiter die erforderlichen Mittel flüssig
zu machen. Ferner sollen zwecks besserer Befriedigung des
Kreditbebürfnisies Darlehenskassen  errichtet werden,
!vie sie sich bereits in den Jahren 1866 und 1870 bewährt
haben. Die Vorschriften über die Notensteuer und Noten¬
deckung sowie über den Verkehr mit Reichskassenscheinen,
hkcichs- und Privatbanknotcn werden Aenderungen erfah¬
ren müssen, um den Verkehr mit den Zahlungsmitteln den
außergewöhnlichen ivirtschafilichenBedürsnisien anznpassen
Ans rechtlichem Gebiet wird ein Gesetz den Schutz derjenigen
Personen zu regeln haben, die infolge des Krieges in der
Wahrnehmung ihrer Rechte behindert sind. Dies soll in An¬
lehnung an die bewährten Vorschriften des entsprechenden
Gesetzes vom 21. Juli 1870 geschehen. Daneben werden
durch ein besonderes Gesetz die Fristen des Wechsel-
und Scheckrechts zu verlängern  sein . Ein weite¬
res Gesetz soll einzelne Handhaben schaffen, um die weit¬
gehenden Veränderungen , die der Arbeitsmarkt infolge des
Krieges erleiden muß, nach Möglichkeit auszugleichen. Zur
Abwendung gemeiner Not ist cs ferner erforderlich, daß
auf Grund eines besonderen Gesetzes der wucherischen
Ausbeutung  der gegenwärtigen Verhältnisie durch die
Händler mit Gegenständen des täglichen Bedarfes , wie Nah-
rungs - nnd Futtermitteln , Naturprodukten , Heiz- und
Leuchtstoffen und dergleichen mit Nachdruck cntqcgengetreten
werden kann. Schließlich sollen die Unterstützungen
bestimmt werden.

Stiidenten an die Front!
Das Münchener Korps Franc onia  veröffent¬

licht unter dem Ruf „Studenten an die Front !" eine Auf¬
forderung, daß sich die Studentenschaft als Führer der Ju¬

gend, freiwillig zum  K r i e g s d i e n st melden möge.
Alle Mitglieder des Korps Franconta sind frcimtllig ein¬
getreten. Einen ähnlichen Aufruf veröffentlicht die Mün¬
chener Burschenschaft Guelfia  an die Burschen¬
schaften.

Ahlen, 8. Aug. (Tel .)
Ein begeisterter Aufruf des Rektors der Hochschule

fordert die nichtmilitäcpflichtigen Studenten zum freiwilli¬
ge» Eintritt ins Heer auf.

An die deutschen Juden!
In schicksalscrnster Stunde ruft das Vaterland seine

Söhne unter die Fahnen . Daß jeder deutsche Jude zu den
Opfern an Gut und Blut bereit ist, die die Pflicht erheischt,
ist selbstverständlich.

Glaubensgcnosien! Wir rufen Euch auf, über das
Maß der Pflicht hinaus  Eure Kräfte dem Batcr-
landc zu widmen! Eilet freiwillig zu den Fahnen ! Ihr
alle, Männer und Frauen , stellet Euch durch persönliche
Hilfeleistung jeder Art und durch Hcrgabc von Geld und
Gut in den Dienst des Vaterlandes!

Berlin , den 1. August 1014.
Verband der Deutschen Juden.

Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens,

Sichert die Ernte!
An die deutsche Jugend!

Deutsche Jugend ! Eure Väter , Eure Brüder ziehen ins
Feld ! Sie schützen die deutsche Heimat und die deutsche
Ehre. Noch ist Euer Körper den ungeheuren Anstrengun¬
gen eines Feldzuges nicht gewachsen, aber Eure Seele
glüht im Angedenken aller glorreichen Helden der Tat und
der Selbstaufopseruna , die dem Schoße der Nation cnt-
sproffen sind ln den Jahrhunderten und bis in diese ent¬
scheidende Stunde . Und Ihr habt Eure Muskeln gcschmet-
digt und gestählt auf dem Turnplatz , i,n Spiel , ü» Wan¬
dern, im Sport . Euer Herz brennt , auch Euern Leib und
Euer » Geist dem Dienste des Vaterlandes zu weihen.

Das Vaterland braucht Eure Kraft!
Die Schlagfertigkeit unseres Heeres und die Möglich¬

keit, den Kampf bis zum siegreichen Ende durchzuführen.
hängt vor allem davon ab, daß Deutschland (ich selber er¬
nährt.

Eure erste Ansgabe ist zu lösen!
Ihr habt auf Euren Wanderungen durch die Felder

der Heimat gesehen, daß in diesem Jahre die Lant herr¬
lich aufgeschossen ist. Eben soll die Ernte ein ge¬
bracht werden,  aber die kräftigsten einheimischen Arme
werden in diesem Augenblick der Landwirtschaft entrissen
und Tausende fremder Landarbeiter sind in ihre Heimat
zurückberufen. Mit bangem Zweifel fragen die Landwirte:
Wer soll die Ernte einbringen ? Gebt ihnen die Antwort:
Wir werden Euch helfen ! Keine Ach re , kein
Halm , keine Kartoffel , kein Apfel dieser
Ernte soll Dentschand verloren gehen!  Kein
Rind , kein Schwein, kein Huhn soll voreilig geschlachtet
werden, weil Ihr die Arbeit nicht mehr bewältigen könnt!

Deutsche Jugend ! Wenn Ihr diese Arbeit mit Ge-
wisscnhastigkcit und Ernst verrichtet, dürft Ihr stolz sein
in dem Bewußtsein : Auch ich leiste Deutschland einen un¬
ersetzlichen Dienst, auch ich kämpfe ' mit  zur Rettung
und zum Sieg des Vaterlandes.

Hinweg von der Straße , ans zur Arbeit!
Meldungen sind der Landwirtschastskammer (in Wies¬

baden,  Rheinstraße 82) zu erstatten.
Der Kultusminister hat alle Regierungen durch Erlaß

vom 81. Juli dieses JahreS angewiesen, Anträge ans V e -
freiung der größeren Schulkinder vom H » ,
t c r r i cht in denjenigen Gegenden, in denen die Einbring¬
ung der Ernte durch die Mobilmachung gefährdet ist, zum
Zwecke landwirtschaftlicher Arbeiten zu genehmigen. Ein
entsprechender Erlaß ist sür die höheren Lehranstalten an
sämtliche Provinzialschulkollcgien ergangen.

Schließung der Schulen.
Schüler als Erntearbeiter.

Damit die Ernte cingebracht wird und die notivcndigen
landwirtschaftlichen Arbeiten ausgeführt werden, bestimme
ich für den Bezirk des 18. Armeekorps:

1. Sämtliche Schulen auf dem Lande und die Volks- und
Mittelschulen in den kleineren nnd mittleren
Städten  werden sofort bis auf weiteres geschlossen.

2. In allen Schulen der großen Städte,  nämlich:
Frankfurt , Wiesbaden,  Hanau , Fulda , Arnsberg,
Lüdenscheid, Siegen , Darmstadt , Mainz , Offenbach a. M.,
Worms und Gießen saivie in den höheren Schulen in den
anderen Städten werden d i e S chü l e r von den
Schulleitern  a ü f g c f o r d e r t, sich  z u d e m se l b e n
Z w e ck zur Be  r f ü g u n g zu  st e l l e n.

Frankfurt a. M., 1. Aug, 1014.
Der kommandierende General,

v. Schenck.
Kommunale Vorsorge.

Meß. 3. Aug.
Der Gcmeinüerat hat 3 Millionen Mark für die Ver^

sorgung der Bevölkerung mit Lebensmittel« bewilligt.
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Berlin ist verproviantiert.

Berlin , 3. Aug. (Tel .)
Schon seit längerer Zeit hatte der Magistrat der Stadt

Berlin sich die Verproviantierung Berlins für die ersten
Wochen nach einer Mobilmachung mit Brot , als dem wich¬
tigsten Nahrungsmittel der Bevölkerung, angelegen sein
lassen und Mehl und Brotgetreide in aller Stille ange¬
kauft, um den Markt nicht zu beunruhigen . Obgleich fest-
gestellt werden konnte, dah innerhalb Berlins umfang-
rei^ e Bestände an Mehl und Brotgetreide lagern , erschien
es auf alle Fälle ratsam, diese so viel und so rasch nstc mög¬
lich zu vermehren. Es ist denn auch gelungen, noch bei
Zeiten und unter der Hand nahmhafte Mengen aufzu¬
kaufen, die zum Teil bereits eingetroffen, znm Teil in den
nächsten Tagen auf dem Wasserwege zu erwarten sind. Der
Magistrat ist dadurch in die Lage versetzt, den Befürchtun¬
gen über den möglicherweise anftretenden Brotmangcl
entgegcnzntretcn und soweit erforderlich, seinerseits Preis-
regulierungcn einzuleiten . Auch Kvnservengemüse und
Reis sind in großen Mengen angekauft worden.

Kriegslazarette.
Die Deutsche Gesellschaft für Kaufmannserholungs-

heime hat ihre Heime in Wiesbaden,  Traunstein (Ober¬
bayern), Brühl (Baden) und Salzhausen (Oberhessen) mit
zusammen über 500 Betten als Kriegslazarctte dem Kaiser
zur Verfügung gestellt.

Postsendungen an die Truppen.
Während der Beförderung der Truppen aus ihren

Standorten in das Aufmarschgebietfindet eine Ausgabe
von Postsendungen an diese nicht  st a tt . Es
empfiehlt sich daher nicht, alsbald , nachdem die Truppen
ihre Standort verlassen haben, Sendungen an Personen in
dasselbe aufzugeben.

Das Kriegsministerinm . Das Reichspostamt.
v. Falkenhayn. Krätke.

Tumult in einem Berliner Cafö.
Berlin , 3. Aug. (Tel .)

Gestern abend um 10̂ 1Uhr ließ im Prinzetz-Cafö der
russische Kapellmeister die russische  N a t i o n a l Hym n e
spielen. Gleich bei den ersten Tönen entstand ein großer
Tumult . Die Gäste sprangen erregt auf und demolierten
alles in dem Eafe, was nicht niet- und nagelfest war . Nur
mit Mühe gelang es, die Russen vor dem Gelynchtwerden
zu schützen.

Des Kaisers Antwort.
Elberfeld, 3. Aug. (Tel.)

Der Kaiser antwortete auf ein Telegramm des Ober¬
bürgermeisters folgendes: „Meinen herzlichen Dank für
die patriotische Kundgebung und für die Fürsorge für die
Angehörigen der ins Feld ziehenden Söhne Elberfelds.
Gott der Herr wird für unsere gerechte Sache sein und un¬
seren Waffen den Sieg verleihen."

Jean Jaures ermordet.
Es ist im höchsten Grade beklagenswert, daß die Seuche

des politischen Mordes nunmehr auch in den antirevo¬
lutionären Kreisen Eingang gefunden hat. Nach dem öster¬
reichischen Sozialdemokraten Schuhmeiler  ist jetzt der
Führer des französischen Sozialismus Iaurös  einer
Mordwaffe zum Opfer gefallen. Der Pariser Fall liegt
noch ärger als der Wiener. Für den christlichen Gewerk¬
schaftler, den der Terrorismus der Roten ums Brot gebracht
hatte, galt der mildernde llmstanb (soweit bei Mord über¬
haupt von solchen Umständen die Rede sein darf) des ge¬
tretenen Lebenswillens . Für den nationalistischenFanatiker
gibt es gar keine Entschuldigung, und es ist im höchsten
Krade bedauernswert , daß er eine so gute Sache wie die
Vaterlandsliebe mit einer feigen Bluttat beschmutzt hat.
Man soll auch diese Tat nicht etwa mit solchen Vorbildern
auf eine Stufe stellen wollen wie dem Attentate S t a p s
gegen Napoleon I . (zu Schönbrunn 1800), den damals nur
durch den Tob besiegbar scheinenden Zwingherrn Europas,
oder dem heimtückischen Streiche, den ein serbischer Kriegs¬
gefangener gegen den Sieger auf dem Amselfelde. Sul-

Ein Regenbogen!
Am ersten Tag des Krieges.
Am zweiten des Augnst
Hat uns ein Bild des Sieges
Erhoben froh die Brust.
Ein Wetter kam gezogen.
Und als cs war verrauscht.
Hatt ' einen Regenbogen
Der Blick sich eingetanscht.
Bor diesem Bild von Frieden
Die Sorge schnell entschwirrt,
Weil er nns nur beschicden
Nach vollem Siege wird.
Die seltene Himmelsspende
Ward wie ein Unterpfand
An unsrer Schicksalswende
Bon oben nns gesandt.
Ihr wacker» Naflaustrciter,
Die Ahr Euch schart z» Haus,
Nehmt, Fußsoldat und Reiter,
Sie als ein froh „Glück aus!"
Und kommt Ahr hcimgczoge»
Durchs Blumentor des Sicg 's.
Denkt an den Negeubogcn
Vom ersten Tag des Kriegs!

2. Augnst. E. 0 —d.

JutMM Stauen unü» An ms
MMegerinntn im Kriege.

Von Oberstabsarzt a. D. Tr . Fried heim,
Geschäftsführer des Hauptvorstandes des Vaterländischen

Frauenvereins.
Die schicksalsschweren Stunden , die die Politik Euro¬

pas in diesen Tagen beherrschen, und die bange Frage , wie
wird es werden, entflammen wie in vergangenen Zeiten
so auch heute wieder die Herzen unserer , zu jeder Auf¬
opferung bereiten deutschen Frauen und Mädchen in dem
Wunsche, in einem Kriege als barmherzige Samariterinnen
bet der Pflege der verwundeten und erkrankten Soldaten
sich zu betätigen. Frauenherz und Frauenhand sind, wie

Wiesbadener Zeitung Montag , 3. August 1914^
tan Murad  I ., führte, — das war ein Totschlag in nach¬
zitternder Kampseshitze. Jaures war bis zur Stunde sei¬
nes Todes immer noch der Führer einer Minderheitspartei
von doch bloß beschränktem Einflüsse auf den Gang der
Dinge.

Bon so beschränktem Einflüsse, daß er es nicht einmal
zur unbedingten Treue gegen sich selbst und seine ihm die
besseren scheinenden Einsichten bringen konnte! Er fand
gelegentlich Worte des Abscheus gegen den Krieg im allge¬
meinen und des Widerspruches gegen einen Revanchckrieg
um Elsaß-Lothringen im besonderen. Aber auch er hatte
immer wieder seine Momente, wo er der entgegengesetzten
Meinung der Mehrheit seine Zugeständnisse machte und
sich darauf besann, daß er ein Franzose sei. Und wir
wollen ihm darum nicht schelten: erwarten wir doch auch
von unseren Sozialdemokraten, daß auch sie in diesen
Tagen , da die harte Wirklichkeit ihr Recht fordert, vom
furor teutonicus ihrer Volksgenossen mit fortgerissen
werden sollen, für den sie auf der Parlamentstribüne und
in ihren Versammlungen nur Spott und Hohn übrig hat¬
ten. Nein, dieser Mörder wollte seine Waffen gegen ein
nacktes Prinzip führen, das ihm nicht gefiel, und erhob sie
gegen einen vergleichsweise harmlosen Verfechter des
Antimilitarismus und der Friedensidce . Und solche Aus¬
wüchse eines blinden Fanatismus , einer entarteten Partei-
leidcnschaft bleiben in ieücm Falle verabscheuungswürüig.
mögen sie einem anarchistischen, einem kirchlich oder vater¬
ländisch gerichteten Denkprozesse entsprungen sein.

-!-

Nach den in London  aus Paris vorliegenden Nach¬
richten hat Villain , der Mörder Jaures , zugegeben, daß er
die Tat ans politischen Motiven begangen habe. Er sagte
auf der Polizei beim Verhör folgendes: „Ich ging die
Straße entlang und bemerkte Aaurtzs, der mit einigen
Freunden zu Tische saß. Ich zog den Vorhang zurück und
schoß ihm zweimal in den Nacken, um ihn für seine Kam¬
pagne gegen die dreijährige Dienstzeit zu bestrafen. Ver¬
räter müssen stets bestraft werden!" Der Mörder ist ein
gut gekleideter Mann von 35 Jahren . Man mißt in Paris
dem Vorgang bei der augenblicklichenäußeren Lage große
Bedeutung für die Gestaltung der Stimmung im Lande bei.

Kurze politische Nachrichten.
Arbeitsnachweis während des Krieges.

Der Verein für soziale Kolonie in Deutschland in
Zehlendorf, der sich mit der Frage der Regelung der Arbcits-
losenfrage beschäftigt, hat im Einverständnis mit dem preu¬
ßischen Landwirtschaftsministerium und dem preußischen
Lanbes-Kolonieamt und mit Unterstützung dieser Behörden
seine Organe zur Verfügung gestellt. Er wird gemeinsam
mit dem Zentralvercin für Arbeitsnachweis und dem
Arbeitsamt der Landwirtschaftskammcr eine großzügige
Erntearbeitsvcrmiitlnng bringen.

Eingegangcne Dänenblätter.
Flensburg , 3. Aug.

Die Dänenblätter „Düppelposten" und Modersmalet"
haben ihr Erscheinen eingestellt. Die übrigen Däncn-
blätter bringen nur unpolitische Nachrichten.

Umbildung des Pariser Ministeriums.
Nom, 13. Aug. (Tel .)

Das Ministerium B i v i a n i hat sich zu einem Kon¬
zentrations -Kabinett umgewandclt. Viviani hat den Vor¬
sitz behalten. Minister des Aeußern ist Delcassö , das
Kriegsporteseuille hat General Castelaun,
Ribot  die Finanzen , Clemenceau das Innere,
GeneralissimnZ P a u.

Stadtnachrichten.
Wiesbaden, 3. August.

Städtische Maßnahmen.
Auf dem Rathause fanden heute vormittag , wie bereits

mitgeteilt , zwei hochwichtige Sitzungen statt. In der ersten,
an der u. a. tcilnahmcn Prinzessin Elisabeth zu Schaum-
burg-Lippe, Frau Reg.-Präsident Dr . v. Meister, der Ober¬
bürgermeister, der Bürgermeister , der Polizei -Präsident , der
Stadtverordnetcnvorstehcr , die Vorsitzenden des Krcisver-

in der Krankenpflege überhaupt . so besonders in der
Kriegskrankenpflege unentbehrlich und unersetzbar. Unge¬
zählte Tausende, ja Zehntausende von Pflegerinnen brau¬
chen wir , wenn der männermordende Krieg seine Fackel
schwingt, und unsere Väter , Brüder und Söhne für Kaiser
und Reich freudig Blut und Leben einsetzen. Begeisterung,
Hingabe, Treue und Aufopferungsfähigkeit wird unseren
Frauen bei Erfüllung dieser Aufgabe sicher nicht fehlen,
aber eine ernste Frage müssen sie sich, wenn sie sich ein¬
mütig unter dem Banner des Roten Kreuzes scharen
wollen, in dem schweren Gefühl der Verantwortung denen
gegenüber, denen sie ihre Hilfe widmen wollen, vorlegen
— die ernste Frage : was verstehe ich von der Kranken¬
pflege? Habe ich sie mit dem Ernst, den keine Mühe
bleichet, auszuüben gelernt ? Nur die Frauen und Mäd¬
chen, die diese Frage mit einem vollen „Ja " zu beantworten
vermögen, werden imstande sein, die gcivaltigen Aufgaben,
vor welche die Kriegskrankenpflege sie stellen würde, in
vollem Umfange zu erfüllen. So kommen für diese auch
in erster Reihe nur unsere Berufskrankenpflegerinnen in
Betracht, und von diesen wieder vornehmlich die, welche
schon im Frieden neben der eigentlichen Krankenpflege ge¬
lernt haben, ihren eigenen Willen und ihre persönlichen
Wünsche dem großen Ganzen ein- und unterzuordnen , an
Disziplin , wie sie unser Heer von seinen Soldaten ver¬
langt , gewöhnt sind. Aber auch diese Berufskrankeupfle-
gerinnen sind nicht, wie vielfach in Unkenntnis der wirk¬
lichen Verhältnisse eines Krieges geglaubt wird, auf dem
Schlachtfelde selbst tätig.  Ihr Arbeitsfeld liegt
erst auf dem Gebiet der Etappe, das heißt dem Gebiet zwi¬
schen dem kämpfenden Heere und der Heimat, das mit dem
siegreichen Vordringen der Armee immer breiter wird.
Weiter sind die Berufskrankenpflegerinnen in der Heimat
selbst in all den militärischen und Vereinslazaretten tätig,
in denen unsere Verwundeten und Kranken, welche vom
Kriegsschauplatzin die Heimat zurückbefördert sind, Pflege
und Heilung finden sollen.

Schon im Frieden reicht die Zahl unserer Berufs-
krankenpflegereinnen nicht aus ; deshalb muß im Kriege
die Zahb derer, die in der Krankenpflege Mitwirken wollen,
gewaltig steigen, und so sind von den Rote Kreuz-Organi¬
sationen bereits im Frieden umfangreiche Vorkehrungen
getroffen worden, um den Berufsschwestcrn vom Roten
Kreuz geeignete und genügende Ersatz- und Hilfskräfte zur
Seite zu stellen Es sind dies die Hilfsschwestern und Hel¬
ferinnen vom Roten Kreuz. Jene sind sechs Monate theo¬
retisch und praktisch in einem Krankenhause ausgebildet
morden, diese haben neben theoretischem Unterricht eine
sechswöchige praktische Ausbildung erhalten . Was beide
Arten von Pflegepersonal leisten können und was von
ihnen erwartet wird, sagt ihr Name: die „Hilfsschwcster"

eins vom Roten Kreuz, des Wiesbadener Roten Kreuzei
und des Vaterländischen Frauenvereins , beschäftigte vta"
sich mit Fragen der Fürsorge für Kranke und Verwunde
und Schaffung einer einheitlichen Organisation für
Sammlung und Verteilung von Liebesgaben. Es mnr
beschlossen, sofort eine ZentralauskunftS stelle  ^
Rathause zu errichten. ,

Im Anschluß daran fand eine Sitzung des Magistrat
unter Hinzuziehung einer Reihe von Stadtverordneten st^
in der über die Lebensmittelversorgung der Stadt und ä®e
die Regelung der Unterstützung hilfsbedürftiger Familie
von zur Fahne Einberufenen beraten wurde. Es m»r
beschlossen,
die Lebensmittelversorgung der Stadt Wiesbaden durch d>

Stadtverwaltung zu übernehmen.
Die Stadt wird die Lebensmittel selbst ankaufen und )'
dann an die hiesigen Kaufleute zum Selbstkostenpreiseab¬
geben, die sie mit einem nur geringen, von der Stadt
gesetzten Aufschläge verkaufen dürfen. Zu diesem 3"^ t
soll einer demnächst cinzuberufenden Stadtverordneten »^
sammlung eine große Kreditforöcrung zur Bewillig»"
vorgelcgt werden. Weiter sollen an die Stadtverordnete"'
Versammlung Kreditforderungcn gestellt werden, um B
von dem Staat festgesetzten Unterstützungen an hilfsbedück
tige Familien von zur Fahne Einberufenen durch 3 #f®"
aus der Stadtkasse zu erhöhen. Weiter wurde beschloß'""'
den Familien der städtischen Arbeiter und Angestellte^
deren Ernährer cinberufen worden ist, vom Tage der ß' 11
zichung ab vorläufig 14 Tage lang den bisher bezöget
Lohn wciterzuzahlen.

Krieg und Privatrecht. . .
Bon der Direktion des Haus - und Grundbesitzervcrei"

wird uns dazu geschrieben: „Um den fortgesetzten teleph"^
schen und mündlichen Anfragen gerecht werden zu kön»
fühlen wir uns zu folgender öffentlicher Erklärung »c1̂
lagt : Es wird die Meinung verbreitet , daß man infolge 1
ausbrechendcn Krieges seine Schulden, insbesondere DaSdie Miete nicht mehr zu befahlen brauche . -
wäre erst zutreffend, wenn ein allgemeiner gesetzt' v
Zahlungsaufschub, also ein sogenanntes Moratorium
lassen würde. Solange dies nicht der Fall ist, werde» ^
sich bestehende Zahlungsverpflichtungen nicht berührt , ck
besondere besteht die Verpflichtung, weiter die Miete

utt-

verkürzt zu zahlen. In diesen Zeiten , wo jeder ■- .&e
bringen muß, werden Hausbesitzer und Mieter sich"ect)
bestreben müssen, ihre gegenseitigen Verpflichtungen 3» cJ(
füllen, um geordnete Zustände aufrecht zu erhalten, j
rechtlosen Zustand darf sich niemand hcrbeiwünschen *
ein geordnetes Staatswesen wie das unsrige darf ihn ^
nicht dulden. Die Hausbesitzer müssen so unendlich S ^
Opfer bringen und bringen sie gerne für das Bäte' >
daß jeder billig- und rechtlich Denkende, der dazu itß^ t
der Lage ist, auch seinen Verpflichtungen dem VerM' ^
gegenüber gerecht werden mutz. Von den Hausbestv
wird man mit Fug und Recht erwarten , daß sie dcnjen̂ ^
Familien gegenüber, welche ihres Ernährers durch jtc tt
rufung beraubt werden, jede billige Rücksichtnahme nM
lassen." _

Nationaler Frauendienst.
Berlin , 3. Aug. lAc» „

Im Einverständnis mit dem Ministerium des . gt<\ ) IU » Ul Will » 2und nach Verständigung mit dem Roten Kreuz ist
ucnüienst »rUf
der KriegswohlM«̂

ganisation „Nationaler Fraucndiensll
worden. Diese ist als Ergänzung der Kriegswom-l"^ ^ -
pflege des Roten Kreuzes gedacht und soll in engstes
bindung mit den für die Kriegslage geschaffenen
ftütznngs-Kommissionen stehen.

soll „aushilfsweise" Schwcsterndienst tun , soll an dm
fehlender Schwestern treten und sie überall da ""^ .„pke"̂
es unter der Oberleitung von Beufsschwestern K» ^z
pflege anszuübcn gilt . Die „Helferin vom Roten
soll „helfen". Helfen soll sie den Bcrufsschwcstcr1 uji^
Hilfsschwestern, helfen soll sie überall da in der : „n"
deten- und Krankenpflege, wo sie sich unteroecen- uno rcranrenpscege, wo ge unier ^ Uperm
Anleitung nach den Anordnungen des Bcrufspftcg .^ alS

Möchten in dem Ernst der Zeiten , in denen m̂ r

Solche Helferinnen können v'HziS
'md vielmehrj
Hilfe bestimm̂ .

uals betätigen kann. wv.Wv . - .
Ersatz für fehlende Schwestern bilden, sind vielmehr
und allein zu ihrer Unterstützung und

Möchten in dem Ernst der Zeiten, ... . . ... ..
all die deutschen Frauen und Mädchen, die nicht "sî nosi^
stehen oder sich noch nicht zur Wahl eines solchen. cntI" ^ jA
haben, ungesäumt sich selbst prüfen und, wenn sie J.0 ,,f fl)-
kräftig und seelisch stark genug sind, alsbald den Be».^ ,n
Krankenpflegerinnen ergreifen und sich zum Ern ^ ci»
eine der zahlreichen Schwesternschaftenvom Roten MS
melden. Wer aber die Krankenpflege nicht berm»
ausübcn will und kann, der möge sich zur Ell VCll IV Hi ililv -lUilil / vH Jlivyv | Hy ö ***" . . . s ' ii
oder Helferin vom Roten Kreuz ausbilöen / V'
Vaterländischen Frauenvereine veranstalten dieie gM
düng. An sie wendet Euch, Ihr deutschen $ 0$ ,Mädchen, und wenn an Eurem Wohnort kein soim
ländischer Frauenverein ist, so richtet Eure Anfrag^ ^ a^und wo Ihr Euch ausbilden lassen könnt, an den -, nt
des Verbandes der Vaterländischen Fraucnvere
Eurcr Provinz . v-

Die Krankenpflege chber ist es nicht allein, in
und Vaterland Hilfe und Mitarbeit aller vaterlaN?? @cw,
den, königstrcuen deutschen Frauen erwarten . T» A fl>>
für unsere Verwundeten und Kranken erstreckt ft® J fiit
vielfache weitere Dinge ; es mutz Speise und Tran ^ K
bereitet werden, Wäsche und Kleidung ist
ickmssen. zu reiniaen und instandzuhalten , der Sch»E„

anken und
all das hinai
ügen derer
Vaterland r

und diese ,Aricgswohlfahrtspflege " wird Kraft

zwischen den Verwundeten und Kranken und
gehörigen ist zu vermitteln , lieber all das hinaus totrl
auch für die Familie und Angehörigen derer S»..tzÄn
Ms» -mtt Mr Miiss ? irr f»(»r tfSftniS 3 ..

schaffen, zu reinigen und instandzuhalten , der ^ ^ reN

die mit der Waffe in der Hand das Vaterland W
und diese ,Aricgswohlfahrtspflege " wird Kraft " ‘[itr,
zahlloser opferbereiter Frauen und Mädchen beanm̂ x,e.
denn Elend, Kummer und Sorge wird in eine»
täglicher Gast in Haus und Hütte sein. . qiMe'

Alle diese Aufgaben werktätiger Menschen- und
liebe im Kriege zu erfüllen, ist der Vaterländiscĥ ^tir
verein, der als Wahrzeichen d'as rote Kreuz aui t
Grunde führt , vor allen berechtigt und berufen „

Darum , Ihr deutschen Frauen und Müdchen- ^
Euch ungesäumt zum Eintritt in den Baten Wit .jj,
Frauenverein , helft ihm, ans daß er seine Pf' *
Frieden und Krieg so erfüllen kann, wie Kaiser 1
Vaterland und Heer es von ihm erwarten und
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ju®0« heute abend finden alle Tage Kricgsbibelstunden
irr » ^ zwar in der Marktkirche nm 6 Uhr abends, in

brgkirchr um 834 Uhr abends, in der Ringkirche um
»s abends und in der Lutherkirche um 834 Uhr abends.

Di- Mchluß daran ist jedesmal A b e n d m a h l s f e i e r.
^ ^ rchen sind den ganzen Tag über geöffnet zu stiller

znr LeüensmM!öe?sl!rMng.
hx»,;^nter Bezugnahme auf unsere Randbemerkung im

Morgenülatt zur Meldung auS Frankfurt a. Mi
Eine dortige Mühlenfirma der Stadt 400 OM) —600 000

^ zrr oizenmehl zum Preise von zwanzig Pfennig für
Iitz,Pttmd zur Verfügung stellt — werden wir von amt-
Cn Stelle ersucht, die B e ka n n t m a chu n g des
!>kx».s Er u e u r s von Mainz,  datiert 1. August 1814,
her« »Emeinheit erneut cinzuprägen. Es heißt in dieser

""«' tmachung:
Jede übertriebene Preissteigerung der Lebensmittel
unberechtigt. Vertrauend auf den patriotische» Sinn

Er Bevölkerung fordere ich deshalb die Verkäufer von
ans, unberechtigte Preiserhöhungen nicht

.'»trete» zu lassen. Für den Fall , daß diese meine Anf¬
orderung, deren Befolgung ick zuversichtlich erhoffe,
Eine» Erfolg haben sollte, stelle ich einschneidende Maß-
»̂ « cn in Aussicht.

i»n,- Eider erfüllt die Praxis diese berechtigten Erwar-
hĵ »- vorläufig wenigstens, nicht. Auch der wiederholte
Bleig et» auf die obige Bekanntmachung muß wirkungslos
Iks,!,.,»' wenn — wie wir heute vormittag durch Umfrage

snw 5aben — bei den größten hiesigen Kolonialfir-
-neeht zur Zeit überhaupt nicht mehr vorrätig ist.

Ute Aschrimungsn siir ben Bost-, Telegraytzen- und
^ Fernsprechdettehr mit dem Auslände.

.Postverkehr  zwischen Deutschland, Rußland
^eo/r.Elch ist gänzlich eingestellt und findet auch auf dem

Uber andere Län
Derlei Postsenöu
x» mehr angen

»Seit ^ îefkastcn zur Einlicfcrnng gelangende Scn-

5erj andere Länder nicht mehr statt. Es werden da-
^nz»'»Erlei Postsendungen nach den angegebenen fremden
&Utrr, ?. mehr angenommen, bereits vorliegende oder

Briefkasten
werben den Absendern zurllckgegeben.

?et j private Telegraphen- und  F e r n sp r e ch-
ttel[t C»1 äu  und von diesen Ländern ist ebenfalls cingc-

SeiliöeTtfejiSimgen an die MgeWiM des Heeres
ants der KaUrlichen Marine.

§eê gtr  Neldpostiendungcn in Privatangelegenheiten des
»ivbj. »ud der Kaiserlichen Marine gelten während des
9it!>9ettn Verhältnisses nachbezeichnete Portovergünsti-
5izwerben  befördert : a) gewöhnliche Briefe
9 fc!!» svewichte van 50 Gramm, b) Postkarten und
’̂ crtVu tlc' c bis zum Gewichte von 50 Gramm und mit

2 »aavc vts zu 150 Mark.
Gr->ß.°" »erm8ßignngh  SO

a) gewöhnliche Briefe über
Ä"'? 5ig 150 Gramm schwer 20 Pfg., b) Geldbrtefe

... Gramm bis 260 Gramm schwer und mit Wertangabe
°et w ? Mark 20 Pfg., c) Geldbrtefe bis 250 Gramm

•- e' nei  Wertangabe von über ISO bis 800 Mark
»»Sev.'^ Er 800 bis 1500 Mark 40 Pfg., d) Postanwel-
J«§ a er r» er  Beträge bis zu 100 Mark an dtc Angehörigen
^sten êres und die Besatzungen der zu den Seestreit-
. gehörigen Kriegsschiffeusw. 10 Pfg.
E», g ? EN. Angehörigen des Heeres zählt auch das auf

Eslx" ' Egsschauplatz in der freiwilligen Kranken-Ege...» Verwendung kommende Personal a) der deut-
?EibL̂»? Esvereinc vom Roten Kreuz und der mit ihnen

r “ '
^EsemssEElEr, St . Georgs-Ritter —, b) derjenigen Vereine,

lfm., die auf Grund des Gesetzes zum Schutze
rtralitätszeichens vom 22. Mürz 1802 (Reichs-
Nr . 18) von dem zuständigen Kriegsmini¬
besondere Bescheinigung zugelassen sind

'Er-, cmcftc„ Vereine sowie der stiittervrden — Johanni
k°'EllL ?'" . St . rW »sw.,

eJ Neutrali
l'°riA . 1802 Nr . :
. Ĉ .,?urch beson

oz' "»ugen, die rein gewerbliche Interessen der Absen-
&»fttrmt,^ er  Empfänger betreffen, haben auf Portover-keinen Anspruch und unterliegen daher dem
t°r<tu§ftpĈen' tarifmäßigen Porto . Das Porto muß stets511 werden. Unfrankierte oder nnznreichend
i»dt. ^ .portopflichtige Sendungen werden nicht abge
rixs„"-re Aufschrift muß den Vermerk „Feldpost-

. e]?15ottcit und genau ergeben, zu welchem Armce-
^w)er Division, welchem Regimente, welchem Ba-

sicher Kompagnie oder welchem sonstigen Truv-
zE» Er Kriegsschiffe der Empfänger gehört sowie wel-

. tgrad und welche Dienststellung er bekleidet.
'» fom; c. SU Feldpostkarten werden bei den Postanstal-
G bQg'E den amtlichen Verkausstellen für Postwertzeicheny verkauft werden. Einstweilen können
^ »d„il»5ulichen ungestempelten Postkartenformulare Ber-

. unden. Bei denselben Stellen werben auch For-
.uibhx stU Feldpostanweisungen an die Angehörigen des
W ftirel ' UEit Freimarken zu 10 Pfg. beklebt, zum Ber-
i,» P», »en Betrag der Freimarke bercitgehalten werden,
«d tz- Eanweinmcsxn an die Besatzungen der Ktiegsschifffc

? ?ge» ,8«vöhnlichen Formulare zu benutzen, Einschrei-
Nriil.'» »udercn als Militärdienst -Angelegenheiten, Post-

.^ Eicfe mit Zustellungsurkunde und Postnach-
J ) c».g ll.n0en sind von der Beförderung durch die Feld-

Oeschsossen. Privat -Päckereien nach dem Heere
fi e »orR * a»f weiteres aegen die sonst üblichen Porto-
Mz 6nc,enommen. Zur Förderung des Abgabege-

Es jedoch notwendig, daß diese Sendungen sran-
>wst gegeben werden.

es mit der Gehaltszahlung und der
<6iedereinftellung bei den zur Fahne

To Einberufenen?
m 5er jetzt zur Fahne berufen worden ist, um
(Ae 1,^ ^ rlandes Ehre zu kämpfen, wird sich die bange

e 5cm Schicksal seiner Familie und über seine
Z»Eunft nach beendeter Mobilmachung vorlegcn. Da

°° tt  Interesse fein, zu hören, was das Gesetz da--'

Privatangeftclltcn liegt die Rechtsfrage der Ge-
dxM im Einberusungsfalle bei der Mobilmachung
W* »aeiUrt5's- Da es sich hier in der Hauptsache um Han-
ta , »»§ 3 ^ und kaufmännisches Personal handelt, haben
{)i »tti». ? l* dieser Frage an die hiesige Handelskammer
tzz.Eix,' ' oas Handelsgesetz  vom 10. Mai 1807 weist
djM ^ Punkte eine ck las f e n d e Lücke auf,' es er-

t n dem Falle einer Mobilmachung
^ij a seit dem Inkrafttreten des Handelsgesetzes

•er dp̂ m^ Estehen der Handelskammer ein derartiger
Vn^ firRt Prixas noch nicht vorgekommen ist, kann nach
d̂ 'Eresy 5er Handelskammer die Frage nicht so ohne
leiytt ei,,„ »»Ewortet werden. Es sei aber anzunehmen,

' w hxx ^ gg Abs. 1 des Han-
^5 Frage käme. Dieser Paragraph lautet:

Handlungsgehilfe durch unverschuldetes Unglück

an der Leistung der Dienste verhindert , so behält er semen
Anspruch auf Gehalt und Unterhalt , jedoch nicht über die
Dauer von se chs W o che n hinaus ." Die Anwendung dieses
Paragraphen ist aber, wie ausdrücklichbetont werden mutz,
nur eine Möglichkeit. Indessen sei es eher wahrschein-
l i ch als unwahrscheinlich, daß im Falle von Prozeffen dce
Gerichte sich für Fortzahlung  des Gehalts für die
nächsten sechs Wochen entscheiden ivürden. Aber auch die
namhaftesten Kommentaristen des Handelsgesetzes srnö
hierüber verschiedener Ansicht.

Was nun die Wiedereinstellung nach be¬
endeter Mobilmachung  anvetrifft , so wäre „ ach der
Ansicht der hiesigen Handelskammer der Arbeitgeber
nicht mehr verpflichtet,  den Angestellten wieder
einzustellcn, wenn er durch die Mvbilmachung länger als
sechs Wochen dem Geschäfte entzogen worden ist. Es sei ia
aber selbstverständlich, daß jede Firma einen Angestellten,
mit dem sie zufrieden gewesen ist, ohne weiteres wieder
einstellen würde.

Einem genau entgegengesetzten Standpunkte begegnen
wir in den Kreisen der Handlungsgehilfen selbst. Die Orts¬
gruppe Düsseldorf im Dentschnationalen Handlirngsgehil-
ienverbande schreibt: „Die Lösung des Dienstverhältnisses
der Privatangcstellten im Falle einer Mobilmachung liegt
rechtlich wie folgt: Infolge der Einberufung können becoe
Teile , Geschüftsherr und Handlungsgehilfe , das Dienstver¬
hältnis au sh eben:  der Handlungsgehilfe nach §71 Ziffer 1
des Handelsgesetzbuches, weil er zur Fortsetzung seiner
Dienste unfähig wird , der Geschästsherr nach 8 70, weil ihm
die Fortsetzung des Dienstverhältnisses nicht zugemutet
werden kann. Mit dem Zeitpunkte der Aufhebung des
Dienstverhältnisses endigen die beiderseitigen Rechte und
Pflichten, weil keiner von beiden Teilen den wichtigen
Grund zur Auflösung verschuldet hat. Kündigt weder der
GeschüftSherr noch der Handlungsgehilfe , so ruhen  die
beiderseitigen Rechte und Pflichten, leben aber wieder auf,
sobald der Handlungsgehilfe zürückkehrt und die Dienste
wieder airfnimmt."

Der 8 71 Ziffer 1 des Handelsgesetzes lautet : „Als ein
wichtiger Grund » der den Handlungsgehilfen zur Kün¬
digung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt,
ist es, sofern nicht besondere Umstände eine andere Be¬
urteilung rechtfertigen, namentlich anznsehcn: 1. wenn

der Handlungsgehilfe zur Fortsetzung seiner Dienste un-
fühig wird ." Der 8 70 hat folgenden Wortlaut : „Das Dienst¬
verhältnis kann von jedem Teile ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist gekündigt werden, wenn ein wichtiger
Grund vorlicgt ." Je mehr und eingehender wan sich diese
beiden Auffassungen betrachtet, desto mehr gewinnt die Rich¬
tigkeit der letzteren an W«rhrscheinlschkeit.

Genau so wie Lei den Privatangestclltcn dürsten die
Rechtsverhältnisse liegen bet allen denen, die nicht unter
das Handelsgesetz fallen, zum Beispiel bei den technischen
Angestellten, den nicht im Staatsbeamtcnverhültnis stehen¬
den wissenschaftlichen, künstlerischen und sonstigen Privat-
angestcllten, zum Beispiel Lehrern an Privatschnlen, Schau¬
spielern usw. Ist das Anstellungsverhültnis durch be¬
sonderen Vertrag  geregelt , so treten Natürlich besten
Bestimmungen in Kraft.

Auch bei den Handwerkern und Arbeitern dürften , so¬
weit diese mit einer vereinbarten Kündigungsfrist ge¬
arbeitet haben, die gleichen Rechtsverhältnisse in Betracht
kommen. Bestand keine Kündigungsfrist , so hört mit der
Lösung des Arbeitsverhältnisses ja ohne weiteres jeder
'Anspruch auf.

Genau geregelt sind durch reichsgesetzliche Bestimmun¬
gen die Gehalts - und Wiebereinstellungsverhältniste bei
den Beamten. Sie sind am besten daran , denn es ist sowohl
für sie-selbst als auch für ihre Familien hinreichend gesorgt
worden, damit ihnen aus der Teilnahme an einem Feldzüge
keinerlei Nachteile erwachsen. Nach einigen Richtigstellun¬
gen entnehmen wir der „Düstelborfer Ztg." folgende Aus¬
führungen:

Nach dem Neichs-Militärgesetz vom 2. Mai 1874 (8 66)
und dem Gesetz vom 6. Mai 1880 dürfen diejenigen Beam¬
ten, die infolge einer Mobilmachung in das Heer oder den
Landsturm öder in die Marine zum Militärdienst ein-
beruscn werden, oder — sofern sic abkömmlich sind — frei¬
willig eintreten , in ihren Anstellnngs- und Besoldungsver-
hältnissen keinen Nachteil erleiden. Insbesondere bleibt
ihnen ihre Zivilstelle geivahrt, nüd sie erhalten während der
Dauer des Kriegsdienstes ihr persönliches Diensteinkom-
men (Zivildienstcinkommen) neben den militärischen Ge¬
bührnisten unverkürzt weitergezahlt. Erhält der Beamte
die Besoldung eines Ossiziers oder oberen Beamten der
Militärverwaltung , so werden sieben Zehntel der reinen
KricgSbesoldnng (ohne Fcldznlagc) auf das Zivilöienstein-
kommen angcrechnet. Bei den verheirateten Beamten fin¬
det diese Anrechnung nur insoweit statt, als das Zivil-
dienstcinkommcn und sieben Zehntel der KriegSbcsoldung
zusammen den Betrag von 8600 Mark jährlich übersteigen.
Denjenigen , die als obere Beamte der Militärverwaltung
in immobilen Stellen Verwendung finden, wird die mit
drei Zwanzigsteln oder drei Zehnteln des Frtcdenshöchst-
gehalts zahlbare Zulage nicht angerechnct. Berglciche im
übrigen die näheren Bestimmungen des Retchs-Pkilitär-
aesetzes vom 2. Mai 1874, abgedruckt im RcichSgesetzblatt auf
Seite 68 ff. und des Gesetzes vom 6. Mai 1880 sNeichsgesetz
blatt Seite 106 ff.)

Es empsichlt sich für jeden Beamten, der an einem
Kriege teilzünehmen verpflichtet ist, oder freiwillig an
einem solchen teilnimmt , sein Gehalt während der Mobil¬
machung einer öffentlichen Sparkaste überweisen zu lassen,
an der jedes Familienmitglied es abheben kann. —ai.

Ordensverleihung . Den langjährigen Großh. Luxcmb
Sängern an der russischen Kirche Melchior Ballhaus,
Eduard C ü r t e n, Louis Kämpfer,  Julius Fischer
wurde von der Großherzogin Marie Adelhaid von Luxem¬
burg die silberne Grotzherzog Adols-Medaille am Bande
des Militär - und Zivil -Ordens verliehen.

Die Väckerinnung Wiesbaden gegen die künstliche
LebensMitteltcucrung . Von der Bäckerinnung geht uns
folgendes Schreiben zu: Die am Samstag in der „Wart¬
burg" tagende Generalversammlung der Väckerinnung
Wiesbaden hat sestgcstcllt, daß sich in der gegenwärtigen
kritischen Zeit Mehlhändler und Mühlcnvertreter gefunden
haben, die trotz der vorhanöc-.icn Vorräte an Mehl diese
absichtlich zurückbehalten, nm sich einen wirtschaftlichen Vor¬
teil zu verschaffen, und, trotzdem denselben die illotlage
vieler Bäckermeister, die fast ohne jeden Vorrat ivaren, be¬
kannt war , sich nicht scheuten, ihren Vorrat zurttckzubehalten
zum Zwecke der eigenen Bereicherung. Wir erblicken in
diesem Vorgehen eine außerordentliche Schädigung nicht
allein der hiesigen Bäckermeister, sondern vor allen Dingen
des konsumierenden Publikums , und müssen hiermit diese
Tatsache zur öffentlichen Kenntnis bringen . Bravo!

Die Regelung des Strahcnbahnvcrkehrs in den näch¬
sten Tagen . Wie uns die Betriebsleitung der Wiesbadener
Straßenbahn mitteilt , sieht sie sich genötigt, den Straßen¬
bahnbetrieb auf den Stadt - und Vorortlinien in den näch¬
sten Tagen erheblich einzuschränken, da ein großer Teil
ihres Personals zu den Waffen berufen worden ist. Der
Straßcnbahnvcrkehr wird ans die Zeit von 7Vs Uhr mor¬
gens bis 8V2 Uhr abends beschränkt. Auch im Laufe des
Tages findet nur ein beschränkter Verkehr statt. Bevor¬
zugt bei der Betriebsmögli -bkeit sollen in erster Linie die

Vorortstrccken werden, wozu die Linie 1 nach Biebrich, Me
Linie 5 nach Erbenheim, die Linie 6 nach Mainz und die
Linie 8 nach Schierstein gehören. Der Verkehr kann sich
natürlich mit jeder Minute andern.

Lehrer'ahrt des Deutsche« Flotte,lvereins . Mehr als
300 Lehrer aus allen Teilen Deutschlands nnternahmew
unter der Führung des zweiten geschaftssührenden Bor -c!
sitzenden des Deutschen Flottenvereins , Majors Schwär--"
zcnberger, in der Zeit vom 26. bis 31. Juli eine Flotten --
vereinsfahrt über Hamburg, Helgoland, Brnnsbüttclkoog »,
Kiel, Sonderburg und Düppel und wieder Kiel. Die Teil - ,
nehmer versammelten sich in Hamburg und fuhren vvn dorr
nach einer Vesichtigung der Stadt , des HnsenS und des"
Dampfers «Kap Trafalgar " nach Helgoland. Dort wurde
übernachtet und dann die Reise nach Vrunsbüttelkoog fort-,
gesetzt. Hier besichtigten sie die Schleusenanlagen des Kaiser
Wilhelm - Kanals . Mit Sonberzug führen sie dann nach
Kiel, wo sie in Kasernengnartieren übernachteten, den,

Torpedobootshafcn und ein Torpedoboot sowie die Kaiser¬
liche Werft besichtigten, eine Fahrt in den Kanal bis zur
Levensaner Hochbrücke machten und ein Kriegsschiff besich¬
tigten. Am Donerstag früh um 7 Uhr führte ein Dampfer
die Lehrer nach Sonderburg , wo die Düppel -Gedächtnis¬
ausstellung und die Düppeler Schanzen besucht wurden.
AbenöS fuhren die Teilnehmer von Sonderburg nach Kiek
zurück, übernachteten dort nochmals und beschlossen am Frei¬
tag mit einem gemeinsamen Frühstück die neunte Lehrer-,
fahrt des Deutschen Flottenvereins.

Liquidation eines Bankhauses. Infolge starker Betest
lignng an dem Konkurs des Mainzer Bankhauses Carle-
bach und Cahn sieht sich die hiesige altangesehene Bankfirma
Pfeiffer u. Co., Langgafle, gezwungen, in außergerichtliche
Liquidation zu treten . Vorläufig ist, wie wir hören, ein
Moratorium in Schwebe. Für die Inhaber von Depots
soll, wie wir weiter erfahren , kein Grund zu Besorgnisteu
bestehen. Eine hierauf bezügliche Erklärung der F̂irm«
Pfeiffer u. Eo. wird morgen veröfsentlicht.

Warnung ! Es ist jetzt wiederholt vvrgekommen, daß
sich Zivilpersonen in der Nähe der militärisch bewachten
Gebäude, Pulverhüuser usw. aushalten. Da cs nicht aus¬
geschlossen ist, daß die jetzt mit scharfgeladenem Gewehr ver¬
sehenen Wachtposten, namentlich bei Anbruch der Dunkel¬
heit, auf die ihnen nahenden Personen nach erfolglosem
Anruf feuern , so wird hiermit vor dem Aufenthalt in der
Nähe der von Militärposten besetzten Gebäude u. dcrgl.
gewarnt . Neberhaupt ist cs für alle Personen , die dort
nichts zu tun haben, ratsam, die Nähe der Kasernen jetzt zu
meiden. In der letzten Nacht ist an den Kasernen eine
Zivilperson von einem Posten, der dienstlich einen Schub
abgegeben hatte, getroffen worden.

Für Automobilisten. Neugcbeckt werden: Der Vizmal-
meg zwischen Ehlhalten und Heftrich bei Kilometer 5,7 biS
6,6' vom 5. bis voraussichtlich 15. August: der Vizinalweg
zwischen Altringeu und Heßloch bei Kilometer 1,4 bis vor¬
aussichtlich8. August; der Vizinalweg zwischen der Wisper¬
straße und Dickschicö bei Kilometer 0,8 bis 1,4 vom 7. bis
voraussichtlich13. August: die Bezirksstraße zwijchen Lorch
a. Rh. und der Kammeröurg bei Kilometer 5 und 7 vom 5»
vis vorausichtlich 17. August. . . .

Zusammenstoß. Heute mittag 12 Uhr fiten Ecke kt
Rhein- und Schwalbacher Straße ein Straßenbahnwagen
mit einem Automobil zusammen. Das Automobrl wurde
beschädigt und konnte die Fahrt Nicht weiter sortsetzen.

Ein Füufundsiebzigiähriger.
Inmitten dieser von Kriegssieber und fieberhafter Er¬

wartung erfüllten Tage beging eine altgeschätzte Persön¬
lichkeit unserer Stadt , Herr I . Ehr. Glücklich, sccnen 75.
Geburtstag . Mit jugendlichem Feuer hat der Nestor der
heimischen Schriftsteller seinen Pegasus bestiegen, um auf
eines der ihm zugegangcnen Glückwunschtelegramme zu
antworten , die Absender sollen verzeihen:

Wenn ich das Hoch, mir zngedacht,
Der „Wacht am Rhein , der Donauwacht"
möcht jubelnd übertragen:
Hoch Kaiser Wilhelm, Kaiser Franz,
Im Bundesbrüöer -Siegerkranz!
Die Stunde hat geschlagen.
Drum „ans mit Gott !" — Hoch Kaiserpaar,
Der deutsche und der Doppelaar
Für ewig sind verbunden.
Heil dir Germania -Austria,
Sieg oder Tod erbraust s, Hurra !,
In diesen Schicksalsstunden.

Kurhaus , Theater , Vereine , Vorträge usw.
Königliches Theater.  Es wird darauf aufmerk-i

sam gemacht, daß die Frist , bis zu welcher den vorjährigen
Abonnenten ihre seitherigen Abonucmentsplatze reserviert
werden, am 8. August er. ablänft.

Nassau und Nachbargebiete.
i. Main, . 2. Aug. Verzweiflungstat.  Der Ban¬

kier Adolf Carleb  ach, der Inhaber des Bankgeschäfts
Earlebach u. Cahn, das vor drei Tagen in Konkurs gera¬
ten ist, hat sich heute vormittag erschossen.  Carlebach
war auch Konsul von Mexiko.

u Neustadt a. d. Haardt , 28. Juli . B r a n d a u f d e m
Flugplatz.  Während deS Gewitters am Samstag schlug
plötzlich aus dem Flugzeugs chu p P e n auf dem F l u g-
platz Lilienthal  eine hohe Stichflamme  empor.
Der ganze Holzbau geriet, der Pf . Pr . zufolge, in Flammen
und war in wenigen Minuten vollständig medergebrannt.
Mitverbrannt sind zwei Flugapparate , eine Etrcch-Rump-
lertaube lEindecker) und der neukonstrnierte Bnstard-Dop-
peldecker. Die Motoren sind zusammenge,chmolzen. Wie
das Feuer entstanden ist, ist noch nnanfgeklart . -r-er L-cha-
ben bclaust sich auf ungefähr 35 000 ivkark, wovor, nur snr
20 000 Mark versichert ist. Die Fliegerfirma ^ Müller u.
Klunker hatte auf dem Flugplatz Lilrenthal bisher stan»r
außergewöhnliches Pech. Im Januar stürzte der Flug-
zcugschnppen im Sturm zusammen, wobet eine Etruy-
Taubc in Trümmer ging. Bor einem Biertctiahr stürzte
Herr Klunker bei Spcyerdvrs ab, wobet der Doppeldecker
daran glauben mußte. Die beiden Apparate wurden neu
konstruiert und sind nun dem Brande zum Opfer gefallen.

er Oberlahnstein . 3. Aug. Plötzlicher Tod.  Am
Samstag vormittag erlitt eine Schülerin beim Turnen
einen Schlaganfall. Trotz sofortiger ärztlicher Httfe starb
das Kind, das morgens frisch und gesund zur Schule gekom¬
men war , nach wenigen Minuten.

Sport.
Die Weltmeisterschaft im Schießen mit Militär-

gewehr kam in Biborg  in Dänemark zum Austrag.
Der Holländer A. Bouwers  errang den Weltmeistertitek
vor seinem Bruder H. Bouwers . Dritter wurde der Ita¬
liener R. Wüsler vor dem Schweizer Stäheli und dem Fin¬
nen Nähling.

Der Hannoversche Sport -Club von 1886» der sich gegen¬
wärtig auf einer Tournee durch Schweden befindet, wurde
einem Privat -Telegramm aus G o t e b o r g zufolge von
dem F .-C. Kam rat er na mit 4:1 (Pauke L:11 aelÄ lauem
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Volkswirtschaftlicher Teil.
Gestunvete ZNe US sofort in fiar einznzavlen.

Die „Norddeutsche Allgemeine Zeitung " veröffentlicht
unterm 1. August folgende Bekanntmachung betreffend die
sofortige Einziehung gestundeter Zolle und Reichssteuern:

Auf Grund der mir für den Fall einer Kriegsgefahr
beigelcgten Befugnisse bestimme ich: 1. Die zurzeit ge¬
stundeten  und nach den gesetzlichen Vorschriften noch
zu st un den den Beträge von Zöllen und
R e i chs stc u e r n mit Ausnahme der Erbschaftssteuer sind
bei der zuständigen Zoll- oder Steuerstelle gegen Gewäh¬
rung eines Abzugs pon 6% vom Hundert für ein Jahr
sogleich in bar  e i n z u z a h l e n, sofern der Stun¬
dungsnehmer cs nicht vorzieht, in der Höhe der gestundeten
Beträge Wechsel zu zeichnen und zu übergeben. Diese
Bestimmung findet keine Anwendung, wenn die zu dem
Zeitpunkt fällig werdenden gestundeten Beträge zusammen
die Summe von 300 Mark nicht erreichen, doch steht es den
Stundungsnebmern in diesem Falle frei, die Beträge gegen
Gewährung des in Absatz1 festgesetzten Abzugs sofort bar
einzuzahlcn.

2. Die Anrechnung noch nicht fülliger Branntweinsteuer¬
pergütungsscheine, Branntwcinsteuergutscheinc, Ẑ ucker-
steuervergütungen auf gestundete Abgaben ist bis auf wei¬
teres ausgeschlossen.

Der Reichskanzler. In Vertretung : Kühn.

Jer internationale Gelöirmm zur Kriegszeit.
Die Zustände, die augenblicklich auf allen Geldmärkten

herrschen, sind in ihrer Anarchie beispiellos. Ein Vergleich
mit der Zeit bei Ausbruch des deutsch-französischen Krieges
1870/71 ergibt, daß die Zustände jener Juli -Wochen ein
Kinderspiel genannt werden müssen gegenüber dem allge¬
meinen Chaos, das jetzt zur Schließung sämtlicher Börsen
der Welt führte. Wir geben im folgenden aus einem Werke
von Dr . Paul Homburger „Die Entwicklung des Zins¬
fußes in Deutschland" einen Abschnitt wieder, der den
deutsch-französischen Krieg behandelt: es heißt da über die
Verhältnisse auf dem internationalen Geldmarkt:

„Nachdem im ersten Halbjahr 1870 der herrschende
Zinsfuß keine nennenswerte Aenderung erfahren hatte,
stieg er im Juli rapid. Am lg . Juli  ldcm Tage der
Kriegserklärung ), als auf dem Effektenmarkt die
Kurse ihren Tiefpunkt erreicht hatten, betrug die Realver¬
zinsung der besten Anlagcpapicre etwa 5%  Proz . gegen
5 Proz . zu Beginn des Jahres jwie auch noch am 9. Juli ).
Zu gleicher Zeit stieg der Diskont der Notenbanken in
Frankfurt a. M. auf 6 Proz ., in Hamburg auf 7 Proz . in
Berlin und Bremen sogar auf 8 Proz . und der Marktdis¬
kont blieb nur um ein weniges hinter diesen Sätzen zurück.
Auf dem Wertpapiermarkt trat bereits am 20. Juli ein Um¬
schwung ein: die Kurse stiegen, anfangs langsam, seit Au¬
gust rascher und erreichten im letzten Quartal fast wieder
die Höhe, die sic zu Anfang des Jahres eingenommen
hatten. Auch die Diskontsätze konnten seit Mitte August
allmählich wieder auf 6 bis 1 Proz . herabgesetzt werden.

Die Kurse der festverzinslichen Änlagewerte erreichten
bereits am Tag der Kriegserklärung (19. Juli ) ihren tief¬
sten Stand und stiegen von da an wieder, noch bevor ein
Treffen stättgefunden hatte. Am 8 . August führte die
Nachricht von den deutschen Siegen bei Wcißcnburg und
Wörth zu einem starken Knrsaufschwung: dagegen übten
die weiteren Vorgänge auf dem Kriegsschauplatzkaum noch
Einfluß auf die Kurscntwicklung aus . Die Kurse stiegen
langsam weiter . Erst gegen Ende des Jahres , als sich die
Beendigung des Krieges verzögerte, trat wieder ein unbe¬
deutender Rückschlag ein.

Interessant ist es auch, wie sich die in Deutschland ein¬
setzende Bewegung allmählich über ganz Europa ausbrei¬
tete. Den besten Maßstab hierfür gibt die Bewegung der
Diskontsätze der großen Notenbanken. In Deutschland be>
gannen die Diskonterhöhungen schon am 14. Juli und
dauerten bis zum 21. Juli und bis zu diesem Tag blieb
die Bewegung auf Deutschland beschränkt. Selbst die
Bank von Frankreich  erhöhte erst jetzt (21  Juli)
ihren Satz von 21/2  auf 814  Proz . und am folgenden Tage
auf 4 Proz . Ebenfalls am 21. Juli stieg in Amsterdam der
Diskont von 3 auf 8 Proz . Am 22. Juli endlich sah sich
auch die Bank von England  genötigt , ihre Rate um

Proz . aus 3V2 Proz . zu erhöhen. In den folgenden Wo¬
chen stieg im Ausland der Diskont weiter und erreichte
am 8. August in Amsterdam und London die Höhe von
6 Proz . Am längsten versuchte die Bank von Frankreich
einen niedrigen Diskontsatz beizubehalten: erst am 10. Au-
gnst, als die ersten Kämpfe die festen Siegeshvffnungen

der Franzosen erschütterten, stieg auch in Paris die Bank¬
rate auf 6 Proz . Als die letzte Diskonterhöhung in Frank¬
reich eintrat , war in Deutschland die Anspannung des
Geldmarktes bereits überwunden.

Durch die Schaffung von Darlehenskassen
mit dem Recht, bis zu 30 Mill . Rcichstaler unverzinsliche
Darlehensschcine auszugeben, hatte der Norddeutsche Bund
dem vermehrten Kreditbedürfnis Rechnung getragen."
(Eine gleiche Maßnahme wird auch in diesen Tagen , wie
schon gemeldet, geplant. Vergl. die Bekanntmachung des
Reichsbankdircktortums. Red.)*

Heute, nach 44 Jahren , zeigt es sich, daß die neben Deutsch¬
land größten Wirtschaftsgebiete, daß Frankreich, England
und die Vereinigten Staaten in größerem Maße als wir
von den Folgen der Effekten-Entwertung betroffen sind.

Die Rank von England war am Samstag gezwungen,
de» Banksatz weiter von 8 ans 10 Prozent zu erhöhen.

Laut Meldung aus London, 2. Ang., wird eine Suspen¬
dierung des Bankgesctzes als notwendig erachtet.

In Paris ist ein Wechsel-Moratorium bis zum 31. Aug.
erlassen worden.

Ebenso wurde in Budapest ein vierzeüutägiges Morato¬
rium verkündet, von dem jedoch die Zinsen der Staats¬
schuld ausgeschlossen sind. ❖

Die Ursachen der allgemeinen Börsenpanik und des
internationalen Wettbewerbes um Gold sind zweifache:
neben der seit einem Jahrhundert nicht gesehenen, mög¬
lichen Ausdehnung des Kriegsschauplatzes auf ganz Europa
bewirken hauptsächlich die ins Ungeheure angewachsenen
Wertpapieremissionen das Nichtfunktioniercn der Märkte.
Ein Vergleich des heutigen Kursblattes mit demjenigen
aus der Zeit von 1870/71 genügt, um den riesenhaften
Unterschied zu demonstrieren. Gleich wie ein hungriger
Wanderer auf einsamer Insel inmitten von Goldklumpen
Hungers sterben kann, erweisen sich jetzt bei dem drohenden
Ausbruch eines Krieges Aller gegen Alle die Milliarden
Wertpapiere nahezu als „Titel ohne Mittel ". In dem
Augenblick, wo ein jeder durch die gleiche Tür zu entkom¬
men sucht, sind ja alle Gefangene.

Die in London und Paris notwendig gewordenen
Maßnahmen wie auch die unerhörte Refüsierung von
Schecks an den Kassen französischer Banken zeigen, daß die
Finanzwirtschaft beider Lander auf schwächeren Füßen steht
wie die unsere.

Moratorium in MterreiA.
Durch kaiserliche Verordnung ist für

Oe ste r r ei ch ein v i e r z e h n t ä g i g e s Morato¬
rium  e r kl ü r t. Unter das Moratorium fallen alle vor
dem l . August 1914 entstandenen, vor diesem Tage und in
der Zeit zwischen dem 1. und 14. August fälligen privat¬
rechtlichen Forderungen , wobei fünf Ausnahmen  fest¬
gesetzt sind und zwar:

1. Spareinlagen oder Forderungen aus laufender
Rechnung bei Kreditinstituten bis 200 Kronen.

2. Forderungen aus Dienst - und Lohnverträgen , also
Gehalte, Löhne usw.

3. Mietzinse.
4. Renten - und Alimcntforüerungen.
8. Ansprüche auf Zahlung von Zinsen und Kapitals-

rückzahlungcn auf Staatsschulden und staatsgarantierte'
Verpflichtungen.

Der Staat wird nach wie vor alle seine Verpflichtun¬
gen erfüllen, ob sie sich auf Forderungen aus der Staats¬
schuld oder auf anderweitige Forderungen beziehen. Wenn
der Staat zum Beispiel für Kriegszwecke Getreide, Pferde
und Automobile requiriert , so stellt sich das nicht als pri¬
vatrechtliches Verhältnis dar, und eine solche Forderung
muß erfüllt werden.

Eine privatrechtliche Gelöforderung ist jede, die nicht
öffentlich rechtlichen Gründen entspringt . Die letzteren
müssen nach wie vor erfüllt werden. Man wird also auch
in den nächsten vierzehn Tagen zu zahlen haben: Die in
dem erwähnten Zeitpunkt fälligen öffentlich rechtlichen
Schuldigkeiten, also beispielsweise Steuern , Gebühren, Ab¬
gaben, Stempel, sonstige Forderungen des Staates , For¬
derungen der Länder, Gemeinden, der öffentlichen Kran¬
ken- und Versicherungsanstalten. Dagegen sind die Prä¬
mienforderungen privater Versicherungsinstitute für Le¬
bensversicherung- und andere Policen für vierzehn Tage
gestundet.

Das Moratorium in Oesterreich und die Spareinlagen.
Die kaiserliche Verordnung über das Moratorium be¬

stimmt, daß dasselbe aus die Rückzahlung von Beträgen

bis zu 200 Kronen ans Einlagen bei Kreditinstituten ^
Forderungen gegen sie aus laufender Rechnung keine^
Wendung findet: Das heißt: Auf die Einlagsbü «v-.,
gegenwärtig nur ein Betrag von 200  Kronen sofort
bezahlen. In der praktischen Durchführung diesen
stimmuug besteht jedoch ein Unterschied zwischen den^
ken und den Sparkassen und auch innerhalb der lev^sind wiederum verschiedenartige Entschließungen
worden. Die Wiener Banken gehen fast vollständig c
lich vor und zahlen auf Spareinlagen 400 Kronen aN/jit

WaS die großen Wiener Sparkassen betrifft, Io
Erste österreichische Sparkasse von dem Rechte des
riums , die Alkszahlungen auf 200 Kronen zu kürM>^
nen Gebrauch machen. Das Institut hat sich dera» ^
rüstet, daß es allen Ansprüchen zu genügen in der' 5i
ist, und es wird daher jede geforderte Einlage gti#
zur Auszahlung bringen . Die Zentralsparkasse der ^,1Wien hat beschlossen, vorläufig auf Spareinlagen ^
1000 Kronen zurückzuzahlen und diese Summe auai^
Lombardgcschäft und für ihren Kreditvercin ß1*’
Höchstmaß festzusehen.

Moratorium in England bevorstehend. ^
Aus London  wird gemeldet, daß heute nack̂ ,:0 fliff1dort eine Konferenz des Schatzkanzlcrs mit den*” *' *•*• OVVU| Vi-V*l L stU'und Bankiers stattfindcn soll: von dem Parlamem

die Bewilligung zur Ausgabe von Pfunünoten
werden, die bereits gedruckt werden, und darauf die
aktie suspendiert werden. . c#

Vermutlich wird, wie der „L.-A." schreibt, ew
stillschweigendesMoratorium derart erfolgen, da« ^
Banken n a ch Montag,  wo sie ohnedies
sind, bis auf weiteres nicht a u f m a chc n

Wetterbericht.
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Von der
WetterdienststelleWeilbnrg

von der Wetterdienststelle Weilbnrg . üS
Höchste Temperatur nach 6.: + 23 niedrigste Temperatur

Barometer: gestern 760.0 mm heute 761.7 w-v-
Boraussichtliche Witterung für 4. August:

Nur zeitweise heiter, einzelne Rcgenfälle, teilweise
Witterbegleitung, ein wenig kühler.

Nicderschlagshöhe seit gestern : '
. 2 [ Trier
. . . . . . 2 Witzenhausen - - ' ' . \
. 10 I Schwarzenborn.
. . II Kassel . ■ ■

Weilbnrg
Feldberg
Neukirä)
Marburg
Wafserstand : Rheinpegei Caub: gestern4.18, heute 4^ 6

Pegel: gestern 1.42, heute 1.40

4. August Sonnenaufgang
Sonnenuntergang

Mondaufgang
Monduntergana

Druck und Verlag: Wiesbadener Verlaasanstalt G. n1,
iDirektivn: S c b. Ri ebner)  in Wiesbaden-

Chefredakteur: Bernhard Grotlius. — J 8c]Äit S
für Politik: Bernhard © rot  liu s ; für Scuj . fV Jf'(«»eil*1. . . . . . Eisenberger : t
übrigen redaktionellen Teil: Carl Dietzel:  für den *," - - - - - . Wiesbaden,
Volkswirtschaftlichen Teil: B.

cn rcdak
teil : Willn Schubert. -ämtlich

äWF1' Es wird gebeten, Briefe nur an die
nicht an die Redakteure persönlich zu richten.
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Briistleidende hemmt
die Euch drohende Gefahr!

Brustleidende,wisst Ihr,dass
ein leichtes Keuchen durch Ver¬
nachlässigung zu ernstlichen
Folgen Veranlassung geben
kann ? Lernet einsehen, dass
es ein kräftiges, bewährtes
Mittel gibt zur Entfernung des
auf der Brust festsitzenden
zähen Schleimes, ein Mittel, das K T"l"T| IP"̂ < iden Husten lindern, hemmen ■ ■Wf-w, »..
und damit schweren Folgen
Vorbeugen wird. Das Mittel,
das Sie nicht erst morgen, sondern noch heute_
sofort kaufen müssen und ohne Verzögerung an¬
wenden sollen, ist

Ikker’slMeisirap
Tausendfach hat sich Akker’s Abteisirup als ein
bewährtes MittelbeiBrustleiden, ßronchial-Katarrh
Asthma, Keuchhusten, Halsentzündung, Luftröhren¬
katarrh und allen übrigen derartigen Leiden er¬
wiesen und ernsten Folgen vorgebeugt. Man
fordere den roten Streifen mit Unterschrift des
General-Agenten JL. J.  AkKer.

Preis per Flasche
von 230 Gramm M.  2, - + Iso Je grosser die

„ 550 „ M. 4,— Flasche , je vorteil-
„ 1000 ,. M. 6,50 hafter der Einkauf.
Engros - Vertrieb Handelsgesellschaft „Noris“

Zahn & Co., Köln. " M.i3e
Zu haben in Wiesbaden : Löwen-Apotheke,

/ + Langgasse 37, Oranien-Apotheke, Tau-
nusstr. 57, Schützenhof-Apotheke, Lang-

as.w gasse 11, Theresien - Apotheke, Emser
Strasse 24, Victoria - Apotheke, Rhein¬
strasse 41; Biebrich : Hof-Apotheke,
Mainzer Str. 30 u. in allen übrigen Apotheken.

s 00
Mark

kosten

SargsHagrä
Errat Hier,

Erd» und
Feuerbestattungen,
Ulallufer Strasse 3,

- Telefon 576. -
Lieferant 3129

des Vereins für
Merbestattung

|u.d.Beamtenvereins
| Eigener eleg.Leichenwagech

Heute verschied nach längerem Lei°ê
unsere treusorgende geliebte Mutter un
Schwiegermutter

Frau Marie Suforius
geh . Albrecht.

Marie Wallmüller
geh. Aibrecht

Hans Wallmüller
Major im Infanterie -Regien

von Lützow.
eist

aus tadellosem Stoff mit
Pique -Falten -Einsätzen u.

festen Manschetten.
Alle Weiten am Lager.
Hemden nach Mass
weiss und farbig

unter Garantie
tadellosen Sitzes

empfiehlt 1433

Leinenhaus

Langgasse 37.

!Gegr. 1865 Telefon 265.
IBeerdigungs-Anstalten

Aachen , Wiesbaden , den 31. Juli 1914.

Die Beisetzung findet in aller Stille statt̂ j
Ui

11Me
Firma

Jldolf Eimbartb
8 Ellenbogengasse 8.

Größter Lager in allen ArtenH0I2- und
Metall-Särgen

zu reellen Preisen.
Eigene Leichenwagen

und Kranzwagen.
Lieferant der

Verein? für Zeuerbeftattung
Lieferant der 3227

Beamten-Verein; .

lllcnlmi Mi iiMt,
Frankfurter Straße 22,

Li
öne Lage, Gart .,Bäd .,Elektr.
t. Telej. 3172. Frl , J . Forst.

Trauer^
Bekleidung

Kleider , Mäntel, Röcke,
Blusen, Unterröcke etc.
Massanfertigung sofort.

J . Hertz
Langgasse 20.

8322
Fernspr . 365 u. *
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Militär- Lokalzugs - Fahrplan.
15* J54 ¥
203 2 °3
2?o 2 20

25! 2 27
25? 2 38
25* 2 54
325 3°9
3-5 325
35* 334
3*5 346
355 35o
415 415
455 426
45! 437
4*5 445
500 500
515 512
51? 518
5-4

52*
5?4 534

L ._
T

Limburg-Frankfurt(Main), Hbhf.
ab Limburg (Lahn ) . an

Esdihofen.
Niederbrechen .
Oberbrechen . ab

ab „ . an
Niederselters.
Camberg.
Wörsdorf.
Idstein.
Niederseelback . . . .

an Niedernhausen . ab
ab „ an

Eppstein.
Lorsback.
Hofheim i. T.
Kriftel.

an Hockst (Main) . ab
ab „ „ . an

Nied.
Griesheim (Main) .

an Frankfurt (Main), Hbhf . . . . . . . ab

95s
949
932

926
92°

9°9
8“
g39
g26
814
8 °2

734
■714

701

6 50

6«
6 27

6io
6°5
E
51?

9*
9t?
92?
9“
9»
9°?
8“
8??
8??
811
82?
734
714
701
6®?
6«
65!
612
625
5B9
548

354 ' ab Niedernhausen . an ' k 753 753
410 Auringen -Medenbadi. 733 733
422 Igstadt. 721 751
435 Erbenheim . 705 705
448

, an Wiesbaden , Hbhf . ab , , 649 04?

S*r

8*?
l(fc

0. 29. Wiesbaden Dotzheim Langen-
schwalbach

7-4
782

7»b
8°8
884
829
886

8*1

724

752

785

743

82?
8»
8??
886
8*1
855

ab Wiesbaden , Hbh:
Landesdenkmal
Waldstrasse .
Dotzheim . .

ab „
Chausseehaus

an Eiserne Hand
ab « »

Hahn -Wehen .
Bleidenstadt .

an Langenschwalbadh ab

C. 30. Langenschwalbach-Diez.

9*2

9*°

917

102?

10?2
1022

lOÜ?
lO5«

ab Langenschwalbach . an
Adolfseck. . . . , ,
Breithardt . .
Hohenstein (Nassau ) . . . . .

ab

ab

» » » » » » . . an
Laufenselden . . .
Michelbach (Nassau ) . . . . . . . . ab

an

ab

Kettenbach . .
Rückershausen . . . . .
Zollhaus (Nassau , Stsbf .) . ab

» . . . . . . an

Oberneisen . ab
ab  an

Flacht . . , . . . .
an Diez . ab

n »
Hahnstätten .

lf 6** 6M
636 6!5
683 655

3 6» 655
1 6‘7 61!

6°« 625
> 555 55S
1 515 5*6

5?? 532
5?* 524'14~ 458

z.
" 41* 414

42? 409
355 355
3*5 348
355 3Sä
35 327
31? 310
255 252
2*i 244
255 236
2» 223
15! 157
1“ 148
1*2 J40
1?5 126
115 116
100

* 1»

0 26. Frankfurt Hochheim Mainz-Kastel.
636
700
701
7CO
7I6
727
735
752
806

10 56
11»
H31
1J39
H46
ll 57
1205
1222
123G

622
700
701
709
716
7Ü
735
75?
822

1052
1122
1121
1122
1112
115!
1225
12??
1216

0 ab Frankfurt , Hbhf . . . an
an Hockst . ab
ab ,, • • . . . an

Sindlingen - Zeilsheim
Hattersheim . . .
Eddersheim . . . .
Flörsheim . . . .
Hockheim . . . .

V an Mainz -Kastel . . . ab

-- 559
5?2
522
51?
525
451
412
42?

m 415

11»
ll 2
ll 2*
ll 1*
ll 01
10“
1Q4C
1Q29
10 15

55°
t 526

520
512
505
454
446
429
415

1159
11®
1159
111?
1155
1051
1012
10??
1015

0.2!6,l Dorchheim Nieder! ahnst«
Hochhi

sin Rüde ssheim-
Fährt

nur am3.Mob.-
Tage.

Mainz-Kastel- Bim. I Fährt3nur am■B.Mob.-
I Tage.

150 750 J30 750 ab Horchheim (Bez .CobL) an ' k 3 89 1012 32? 10 19
155 755 135 755 an Niederlahnstein . . ah 3S3 1012 322 10 13
551 H51 5S1 *1151 ab an 1238 458 122? 45?
552 1156 550 1152 an Oberlahnstein . . ah 1233 453 1222 452
6°i 12 01 621 1221 ab an 12» 448 12?? 41?
611 12" 611 1211 Braubach • 12 18 488 121? 4??
ß26 12» 6?2 1222 Osterspai • 1202 4-2 fl 29? 4W
641 12 41 611 1211 Camp . . . . ll* 7 407 ll 47 407
654 1254 651 1251 Kestert . . . 1134 354 11 84 351
7I6 116 716 112 8t . Goarshausen H17 337 111! 32!
743 143 743 112 Gaub . . . , 10*6 3°6 101? 3?«
751 1« 751 151 Lorchhausen . j a 1Q38 25S 102? 25?
759 159 759 15? Lorch . . . 10» 250 . 102? . 259
817 217 81! 21! Assmannshausen 10 12 232 101? 22?
82S 228 8® 2?? an Rüdesheim . . . . ab IO 01 221 1091 2?1
g.34 234 8?1 2?1 ab „ an 955 215 955 215

Geisenheim
g44 2*4 811 2*1 (Johannisberg) . . 945 2® 915 2??
g55 255 855 255 Oestrich -Winkel , , 934 J54 921 151
903 303 E 322 Hattenheim . 926 J46 9» 1*2
910 310 912 312 Erbach . . , , 919 J[89 91? 439
9I5 3« 915 315 Eltville (Sdilangenbad) 914. 184 911 1!*
922 322 95? 3® Niederwalluf . , 907 l 27 99! 497
93° 33° 9?« 3» Schierstein . 859 119 85? 11?
938 3® 9?§ 32® an Biebrich (West) . . ab g51 1" 851 111
944 344 9Ü 3« ab „ „ an 8*5 4OS 815 405
949 349 912 31? an „ (Ost) . . ab 8*° 4OO 81? j 4OO
9.55 355 955 855 ab . . an g32 1252 82? 125?

IO 07 407 102! 407 an Mainz-Kastel
* • ab  1 820 12*0 8?9 312*9

* Beginnt das erste Mal schon am 2. Mob.-Tag in Niederlahnstein . f Vom 4. Mob.-Tag ab*
§ Beginnt das erste Mal am 3. Mob.-Tag in Mainz-Kastel.

0 . 27 . Wiesbaden Biebrich ( Ost ) Mainz , Hbhf.
3“
3*5
40s
424

933
9‘6

10°3
IO34

333
345

403
424

9» «
9*5

105?
10?* ”

ah Wiesbaden . . . , an A
an Biebrich (Ost ) . . . ab
ab ,, .. . . . an
an Mainz, Hbhf . . . . ab n

1??
125!
121?
115?

g49
887
g19

*758

409

12 67

12 19
ll 58

8*?
8?!
81?
75?

* Beginnt das erste Mal am 2. Mob.-Tag in Mainz.

0. 28. Biebrich(West)-Wiesbaden.
3“?
403

950
10°3

350
403

952 ¥ ab Biebrich (West ) . . an j
1022 an Wiesbaden . . . . ah ^

122
12*7

8*°
827

400

12*7

8*2
8?!

Bemerkungen.
1. Die nur am 3. Mob.-Tage verkehrenden Lokalzüge (Bed.-Lokz.) sind durdi

starke Umrahmung kenntlich gemacht.
2. Bei Zügen, die zum Teil am 2. Mob.-Tage beginnen, oder (umrahmte) Bedarfs-

Lokalzügen , die in den 4. Mob.-Tag hineinreichen , ist dies besonders
angegeben.

3. Betragen die Aufenthalte weniger als 5 Minuten, so sind nur die Abfahrts¬
zeiten angegeben.

4. Die Nachtzeiten von 629 abends bis 559 morgens sind durch Unterstreichung
der Minutenzahlen gekennzeichnet.

BCöniggl. Bezirkskommando Wiesbaden



Montags 3. August 1914 Wiesbadener Zeitung
Bekanntmachung.

Bei dem gegenwärtigen Stand der Lebensmittelver¬
sorgung Deutschlands , bei dem guten Ergebnis der jittn
Teil schon eingetanen Ernte und namentlich auf Grund
der durch die Handelskammer angcstcllten Ermittelungen
ist — iveit über die Bedürfnisse der Festung hinaus — die
Versorgung der Bevölkerung von Mainz und Umgegend
mit Lebensmitteln sichcrgcsteAt. Es liegt für die Bevölke¬
rung also kein Anlatz zur autzerordcntlichcn Beschaffung
von Lebensmitteln vor . Deshalb ist jede übertriebene
Preissteigerung der Lebensmittel unberechtigt . Vertrauend
aus den patriotischen Sin » der Bevölkerung fordere ich
deshalb die Verkäufer von Lebensmitteln auf . unberechtigte
Preiserhöhungen nicht eintretcu zn laßen . Kür de« Kall,
datz diese meine Aufforderung , deren Befolgung ich zuver¬
sichtlich erhoffe , keinen Erfolg haben sollte, stelle ich ein¬
schneidende Matznahmen in Aussicht.

Des Weiteren mache ich darauf aufmerksam , datz die
Banknoten der Rcichsbank und die Reichskässenschcine ge¬
setzliche Zahlungsmittel sind und Niemand das Recht hat.
sie zurückzuweisen. Diese Scheine bieten dieselbe Sicherheit,
wie Metallgeld.

Wer cs ablchnt , Reichsbanknotcn in Zahlung zu
nehmen , setzt sich den gesetzlichen Folgen des Annahme-
Verzugs aus . 1806

M a i n z, 1. August 1811.
Der Gouverneur der Festung Mainz:

von Kathen,
General der Fnsantcrie.

Bekanntmachung-
Aus Grund des von Seiner Maicstät dem Kaiser und König

bcfoblencn Kriegszustandes bcstimine ich iin Anschlntz a» b,e
bereits durch die Zivilbchördcn erfolgte Veröffentlichung ivol-

^ "^Ich beabsichtige zunächst keine Unterdrückung der Prelle oder
besondere Massnahmen gegen volitische Parteiführer cintrctcn zu
lasse», solange llc sich der grossen Stunde des Vaterlandes wür-

Ich ersuche icdoÄ um strengste UebcrwaÄung und sofortige
Meldung an mich, wenn Vorkommnisse eintretcn. die mein Ein¬
greifen nötig machen. . , . „ , , ,

Die Freiheit der Perlon icbes Deutsche» soll acachtet wer-
dcn, solange der einzelne das Reckt bicrau ? nicht nach den Strai-
geieden verwirkt hat . . . . . . .

Das Vereins - und Versammlungsreckt ist nur insoweit zu
beschränken, ivi' c cd zur Anfrechterlialtuna der Rübe und Ord¬
nung erforderlich erscheint.

Im nationale » Sinne geleitete Versammlungen können zur
Hebung der Stimmung in der Bevölkerung wesentlich beitrage».

Ich mache cs jedoch zur Pflicht aller Organe, alle Vereine
und Versammlungen sorgfältig zu überwachen. Jedes Vor¬
kommnis. das eine Einschränkung des- Vereins - und Vcrsamm-
liiligttrechts notig macht, ist mir sofort zu melden.

Ich beabsichtige zunächst nickt die Einsetzung a»»crordcnt-
lichcr Kriegsgerichte cintrctc» zu lassen. .

Ich vertraue , dass die gesamte Bevölkerung alle Militär - und
Zivilbebörden freudig »nd rückhaltlos unterstützen und uns da¬
mit die Erfüllung unserer hoben vaterländischen Pflichten
erleichtern wird Dann wird auch der alte Wakkenrnbindes
Heeres ankrechtcrbaltcn und cs vor den Angen »nscrcs KailcrS
und d?» Blicke» der Nation in Ehren bestehen.

Mainz, den 3.1. Juli 1914.
Der Gouverneur der Festung Mainz:

_ i) o n Katbc  n. General der Infanterie. _

Bekanntmachung.
1. Mit Erklärung des Kriegszustandes untersteht der

erweiterte Befehlsbereich der Festung Mainz meinem Befehl.
Die Zivil - und Militärgewalt in diesem Bereiche gebt an mich
über.

2. Der Befehlsbereich der Festung umfabt bas Gebiet des
vrentzischen Regierungsbezirkes Wiesbaden  und des Gross-
berzogtiims Hessen  innerhalb folgenden Umkreises: Sindlingen.
Zcilsdeim . Lorsbach. Wildsachsc». Wehen. Sahn . Hettenhain. Bär-
uabt , Haufen lauSschl.l , Stevüanshausen iansschl.l , Aulhauscn laus-
tchliessiichi. AtzmannsKauken lausschl.i . Bingen lauSschl.l . Nockms-
bcrg leinschl.l, Dromersheim - AsviSheim. St . Johann . Eicklock,
Ensheim. Gau-Obernhcim. Hillesheim. Wintersheim . Gnnters-
blmii. Schmittshanscii. Erfelden. Wolfskchlen. GricSbeim laus-
fchlictzlickl. Worfelden, Mörfelden. Walldarf , Kelsterbach, sämt¬
liche genannte» Orte imit dein Gcmcindcbczirkl cinschl.. soivcit
nicht ausdrücklich anderes vermerkt.

Mainz, den 31. Juli 1014.
Der Gouverneur der Festung Mainz:

_ von Katbc  n, General der Infanterie. _

Bekanntmachung.
Seine Majestät der Kaiser haben die

Mobilmachung
ber Armee befohlen.

1. 'Der erste Mabilmachiiiigötag ist der 2. August 1814.
ber zweite Mobilmachungstag ist der 8. August 1914.
der dritte Mobilmachungstag ist der 4. August 1914,
der vierte Mobilmachungstag ist der 8. August 1914.
der fünfte Mobilmachungstag ist der 6. August 1914

und io ivcitcr.
2. Sämtliche Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften

des Beurlaubtcnstanöes . einschliesslich Ersatzreservistcn.
haben sich zu ber auf den Kriegsbeorderungen angegebe¬
nen Zeit an dem bezeichneten Orte vünktlich cinzufinde» :
dagegen verbleiben die nicht im Besitz einer solchen Be¬
findlichen zunächst in ber Heimat und warten den Ge-
stellungsbefebl ab.

8. Alle Mannschaften, welche sich bei dem für ibren jetzigen
Wohnort zuständigen Bezirksfeldivcbel noch nicht an¬
gemeldet haben, wenden sich sofort behufs Herbeiführung
einer Entscheidung an das Hanvtmcldcamt.

4.  Wer Bern obigen Befebl nicht Folge leistet, verfällt in
strenge Bestrafung nach den Kriegsgesctzcn.

8. Das Marschgelb wird beim Truppenteil . nicht bei der
Ortsbehörde emvfangen.

8. Sämtliche Einberufene haben, um ihren Gestellunasort
zu erreichen, frei : Eisenbahnfahrt ohne Lösung einer
Fahrkarte und ohne vorherige Anfrage am Schalter,
lediglich gegen Vorzeigung der Kriegsbeorderung oder
anderen Militärvavtercn an die zustündiaen Babn-
beamten.

7. Es gelten die roten Kriegsbeorderungen. die gelben sind
ungültig.

^ Der Kommandierende General des 18. Armeekorps.Wird bekannt gemacht. 172/8
Wtesbade», den 1. August 1914.

1813 Der Oberbürgermeister.
Bekanntmachung,

betreffend Pferdeaushebung.
Am 3., 4. und 8. August findet im Stadtkreise Wies¬

baden die Aushebung von Pferden und Fahrzeugen statt.
Die Aushebung findet auf dem an der Schierstcinerstratze
belesenen Exerzierplatz statt . Beginn der Aushe¬
bung morgens 7 Nhr.  Die Besitzer von Pferden und
Fahrzeugen sind gemäß 8 11 der Pfcrde -Aushebungsvor-
schrift vom 1. Wai 1802 nach erhaltener Aufforderung ver¬
pflichtet , ihre Pferde und Fahrzeuge an den vorgenannten
Aushebungstagen vorzuführen.

Für das rechtzeitige Erscheinen der Pferde und Fahr¬
zeuge sind die betreffenden Besitzer verantwortlich und
werden diejenigen , welche ihre Pferde oder Fahrzeuge gar-
nicht, oder nicht pünktlich zur Stelle bringen , oder den Ans¬
hebungsplatz verlassen , bevor dieselben gemustert worden
sind, auf Grund des 8 27 des Gesetzes über die Kriegs-
leistungen vom 13. Juni 1873 mit einer Geldstrafe bis zu
150 M . bestraft werden . 836

Wiesbaden , den 1. August 1814.
Der Polizci -Präside'lt.

Bekanntmachung.
Nachdem durch Allerhöchste Ordre vom 1. d. Mts . die

Mobilmachung der Armee befohlen worden ist, bestimmen
ich Folgendes : . .

Jede Ausführung von Pferden in andere Kreue oder
Ortschaften ist vis nach Beendigung der Pferdcanshebung
verboten . Zuwiderhandlungen werden für jeden einzelnen
Fall gemäß § 27 des Gcsctzc-S über die Kriegsleistungen
vom 13. Juni 1873 mit einer Gcldstraft bis zu 15V M . ge¬
ahndet . Eine Ausnahme von dem Verbote findet nur statt
wenn nachweislich der Verkauf an Militärbehörden des
Anshebungsbezirkes oder an solche Offiziere . Sanitäts¬
offiziere oder Militärbeamte , welche sich die Pferde für ihre
Mobilmachung selbst beschaffen, geschehen ist. 835

Wiesbaden , den 1. August 1614.
Der Polizei -Präsident.

Bekanntmachung
betreffend Befreiung vom Aufgebot bei Ebeschlietzungen.
Auf Grund der Allerböcksten Verordnung vom 16. Dezember

1812 lGcsetzsamml. S . 2291 bestimme ick für den Umfang der
Monarchie folgendes: . . . . .. .1. Im Falle einer Mobilmachung oder einer Erklärung der,
Kriegszustandes lArtikel 11 und 68 der Rcichsvcrfassung) ist .zur
Befreiung vom Aufgebote zum Zwecke der Ebeschliennng. wterii
der Verlobte der bewaffneten Macht anaebört und beide Verlobte
Reichsinländer sind, der Standesbeamte zuständig, vor dem die
Ehe geschlossen werden soll. , ' . ,

2. Zur bewaffneten Macht im Sinne ber Ziffer 1 geboren
al alle Militäroersonen des Friedcnsstandes der Armee oder

ber Kaiserlichen Marine , einschliesslich der Militär - oder
Marineärzte und der Militär - oder Marinebeamten . ,

bi alle Personen, welche als Offiziere, Aerztc. Militärbcamte
oder Mannschaften des Reurlanbtenstandes lRcserve. Ma-
rinereservc . Land- und Seewehr . Ersatzreserve. MariNe-
Ersatzrcscrvei oder sonst als Wehrvilichtiae zum Heere
oder zur Marine einbernfen oder zum Landsturm äufge-
boten sind, oder sich freimillia zum Eintritt in das vccr.
die Marine oder den Landsturm gestellt staben,

ei alle Personen , die sich bei dem Heere oder der Kaiserlichen
Marine in irgendeinem Dienst- oder Vertragsverluntninc
befinden oder sich sonst bei dem Heere oder der Kaiserlichen
Marine anshalien oder ihnen folgen.
3. Der Stgndcsbcnwte hat sich in geeigneter Weise von

der Zugehörigkeit des Verlobten z» den unter Ziffer 2 bezemi-
»eten Personen *» überzeugen. Soweit der dazu erforderliche
Ausweis nickt auf andere Weise erbracht wird , genügt kür die
zu Ziffer 2b bezeichneten Personen der Militärvass , die Gc-
stclliingsorder oder eine behördliche Bcscheinianna über die frei¬
willige Gestellung, für die zu Ziffer 2e bezeichneten Personen
d'c Bescheinigung des M' litärbefeblSbabers oder der Militär¬
behörde. mit denen das Dienst- oder Vertragsverbältms ab¬
geschlossen ist oder die die Genebmianna. sich beim Secre oder
der Marine anfznbalten ober ihm zu folgen, erteilt haben, oder
des Kommandanten de? Schiffes oder Fahrzeuges , ans dem der
Verlobte sich« tfBfilt.

4. Die Befreiung vom Aufgebot ist zu den Ebcl.-ittessnngs-
akten zu vermerken. Sie darf nur erteilt werden, wenn im
übrigen die gesetzlichen Erfordernisse zur Ebeschliessimg nach-
gewicscn sind: insbesondere ivird an der Verpflichtung der
Militärnersonen des Fricöensstandcs fS 40 Reicksmilitärgeietzes
uom 2. Ma > 18741. die Gcnebmiguna ibrer Voraesctzten zur Ebc-
schiiessnng bciziibrinacn. durch diese Bekanntmachnng nichts
geändert. , ,

5. Die Zuständigkeit der Standesbeamten zur Befreiung
vom Aufgebote nach Massaabc dieser Bekanntmachung bleibt bis
zur Aufhebung der letzteren in Kraft . >

Berlin , den 11. März 1913. 14/46
Der Minister des Innern : v. Dallwitz.

Bekanntmachung.
Wegen Vornahme von Walzarbciten und grösserer Strassen-

tcerunn ans der Kreisstrasse Mainz-Sockibeim wird diele Strasse
zwischen den beiden Abgängen nach Kostkeim a»f die Dauer von
3 Wochen für den Fukrverkebr gesperrt. Der Weg von Mainz
nach HochKcim-Frankfurt und umaekebrt ist über Kostbeim ju
nehmen. „ 533

Mainz, den 27. Juli 1914.
Grosslicrzogliches Kreisamt Mainz . I . B.: acz. : Muhl.

Im hiesigen Handelsregister Abt . A wurde bei No. 104,
Firma Merkelbach «. Mick in Grcnzhausen . eingetragen:

Fabrikant Georg Peter Wick ist durch Tod aus der
Firma ausgeschieden . An seine Stelle sind durch Erbfolge
getreten:

1. der minderjährige Gymnasiast Rudolf  Friedrich
Georg Wick, Sohn des Kaufmanns Ludwig Wick.

2. der Kaufmann Willy Wick,
3. Helene  Bertha Wilhelminc Wick, ledig , sämtlich in

Grenzhausen.
Zur Vertretung der Gesellschaft sind allein berechtigt:

1. Frau Ludwig Wick, Emma , geb. Merkclbach,
2. Kaufmann Ludwig Wick, namens seines Sohnes

Rudolf,
3. Kaufmann Willy Wick, sämtlich in Grcnzhausen.

Die Prokuren des Fabrikanten Louis Wick und des
Kaufmanns Wilhelm Wick in Grenzhausen sind erloschen.

Grenzhausen , den 1. August 1914. 1807
Königliches Amtsgericht

Höhr -Grenzhanscn.

Bekanntmachung.
1. Hiermit verbiete ich jede Veröffentlichung oder Mit¬

teilung militärischer Angelegenheiten. ^Uebertretungen dieses Verbots werden streng bestraft.
2. Ferner werden nachstehende, für den herrschenden

Kriegszustand geltende Bestimmungen zur Warnung bekannt
"" " Nach dem Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch für das
deutsche Reick vom 31. 5. 1870 sind in den in Kriegszustand
erklärten Gebieten die in den §8 81. 88, 90, 307, 311, 312, 315,
322, 323 und 324 des Strafgesetzbuches für das deutsche Reich
mit lebenslänglichem Zuchthaus bedrohten Verbrechen mit dem
Tode z» bestrafen. , „Gesetz vom 4. 6. 1851.

Wer in einem in Kriegszustand erklärten Orte oder Bezirk
der vorsätzlichen Brandstiftung , der voriatzlichen Verursachung
einer Ucberschwcmmung. oder des AnarIfs oder des Wider¬
standes gegen die bewaffnete Mackst oder Abgeordnete der Zrvil-
odcr Militärbehörde in offener Gewalt und mit Waffen oder
gefährlichen Werkzeugen versehen stck schuldig macht, wird mit
dem Tode bestraft. , . , , „ LL .Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann, statt der
Todesstrafe, auf zehn- bis zwanzigiahrige Zuchthausstrafe
erkannt werden.

8 0.
Wer in einem in Kriegszustand erklärten Orte ober Bezirk

a) in Beziehung auf die Zahl , die Marichrichtunn oder angeb¬
lichen Siege der Feinde oder Aufruhrer wissentlich falsche
Gerückte ausstrent oder verbreitet , welche geeignet ssnd. die
Zivil - oder Militärbehörde binsschtlick ihrer Massreaeln
irre zu führen, oder .

Wein bei Erklärung des Kriegszustandes oder wahrend des-
selben vom Rilitärbeichlöbaber im. Interesse der öffentlichen
Sicherheit erlassenes Verbot Übertritt , oder zu solcher Heber-
tretung aiisfordert oder anreizt , oder

c)  zn den Verbrechen des Aufruhrs, der tätlichen Widersetz¬
lichkeit. der Befreiung eines Gefangenen oder zu anderen
in § 8 vorgesehenen Verbrechen, wenn auch ohne Erfolg,
aussordcrt oder anreizt , oder. , ,

d) Personen des SoldatenstandcS z» Verbrechen gegen die
Unterordnung oder z» Vergeben gegen die militärische Zuckt
und Ordnung zu verleite» sucht, .

soll, wenn die bcstchcndc» Gesetze keine höhere Frelbcitsitrasc
bestimme», mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft, werden.

Mainz, de» 31. Juli 1914. .
Der Gouverneur der Festung Mainz:

von Kathen.  General der Infanterie.
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Amtliche Bekanntmachung
Nicht nur die polizeilich gemeldeten und versteuerten

fahrzeuge, sondern auch diejenigen Kraftfahrzeuge sind im La
des 4. und 6, August am Exerzierplatz Schicrsteincr Strasse»
zusühren, welche einer polizeilichen Kontrolle nicht unterliegen-

Ehrenpflicht eines jeden Bürgers muss es sein, dieser Äun
crnng unverzüglich Folge zu leisten.

1817 _ Dar VeMrkommand ^
Bekanntmachung.

Für die zum Heere einberufenen oder sich freirvt^̂
meldenden Studierenden der Theologie , welche im)
nächsten Prüfung pro liosntia conciouandi unterzl ^^
wollen, , wird .am Donnerstag , den 6. August d.
Notexamen  im theologischen Seminar in Herbobn tz
finden .- - - - - . «mi

Die in Betracht kommenden Studierenden der
logie haben sich'Dvnüerstag morgens 8 Nhr unter
legung sämtlicher erforderlichen Ausweispapiere und -8* j
niste bei dem Herrn Lirektor des Theologischen SeMi»
in Herborn zn melden . ,,jt»

Die Prüfung wird voraussichtlich einen Tag in
spruch nehmen : - - -

Wiesbaden , den 3, August 1814.
Königliches Konsistoriurch

- ■ • - . . D r . Ernst . ^

Bekanntmachung.
An die Bevölkerung des Bezirks des 18. Armeekorps-̂
Seine .Majestät der Kaiser bat das Reichsgebiet m ^

instand erklärt . Für diese Massregel sind lediglich Grüiw^ jli'
.raschen und gleickmässigen Durchführung der erforderlichen
-arischen Vorkehrungen massgebend und .nicht etwa die ,(i'

.niL. dass die .Bevölkerung die vaterländische Haltung werde«„fi
missen lassen. Die Schnelligkeit und Sicherbcit unfcrks ut

.marfcheS erfordert , ewkeitücke nnb zielbewusste Loltullg
gesamten vollzicbenden Gewalt . Wenn durch die Erklaruw>
.Kriegszustandes die Gesetze verschärft werden, so wird :
--cmand. der das Gesetz beachtet und den Anordnungen . ,fl

.Hörden Folge leistet, in seinem Tun und Wirken beschrammj,,!'
-iertrauc . dass die gesamte Bevölkerung alle Militär - uno -̂  zg

.bchördcn freudig und. rückhaltlos unterstützen »mb uns
Erfüllung unserer Hohen vaterländischen Pflichten crl >̂
wird . Dann wjrd . ayar der alte Waffenrnhm des Heere. . ^
rcchterhalten und cs vor den Augen unseres Kaiscrv
Blicken der Nation in Ehren bestehen. $

Frankfurt a. M.. den 31. Juli 1814. ^ .
Der kommand ierciide General , gez.: von Sckcsŝ> ^

Bekanntmachnng. -
Die zum einiäbrig -freiwilligen Dienst berechtigten ^ zss

zincr. welche bereits 7 Semester studiert und noch nickt . .
Waffe gedient baben. werden hiermit aufgcsoröert. »
ausserterminlichen Musterung

am Donnerstag , den 0. Anglist, vorinittags 7 un>: .,,
ans dem Dienstzimmer des Bezirkskommandos einznfu"-

Wicsbadcn. den 2. August 1914. ,
Königliche Polizci -Dircktî —

W oFbeipeitung
küp den der

höheren Kommunaldienstund Diplomprüfung ai1
M kademie für komfflUj® 3!

Averwaltnno DüsseldOy
- Semesterbeginn : Mitte April und 0 ^ ^

Prospekte durch das Se &s' etariat der Ak*5
BilkeraUee 129 (siädt . Flora ).

i

•i

« . . . inr wihmon. .„m!
| Bureau : Südbahnhof . Teleph . 9l7^u. j

I Abholung as*SpeditSo 11  j
D von
^Gütern u .2? e5se Effekten zu balm * ®
ä  1477 fesiuesetzten Sebühren . ep.|
% Versichern ^ #

Roll-SContor
Batmamtlicii bestelltes Roiliübrünternebmsn

Paul Veger - Wiesbaden
Schneider für feinere kferrennr̂ ^
Telephon 1582 Langgaffe 39 einê ^ s

Reichhaltiges Lager ^
in echt englischen und deutschen Stoii.
iiiiiimiiiiiii Steter Eingang von Neuheiten

. . . . ‘nun1""

Staofftut-r „ ,
Wiesbadener Verlags-Anstalt, Nifoiasftra^ ^

Ulavierstimmer
R. Busch , Schwalb . Str . 44, Pt . l.
n. Michelsberg. .Tei.-Nr . 1737.

Piano - Reparaturen
unter Garantie » 1611

nein Viel c»*r 1
IK 3 .50

VieleAnerkennunf ^ ra1j(S
sand geg.  Na ^ ßo» ^
Medizin.Drogc r,e y
Berlin, Schönhâ .
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